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 (zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 

Für die Bewertung der artspezifischen EHZ im FFH-Gebiet 380 wurden Daten und Berichte aus den letzten 12 
Jahren berücksichtigt, die im Zusammenhang mit dem fischereilichen Monitoring des Landes Niedersachsen zur 
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) und der FFH-Richtlinie (FFH-RL) erhoben wurden. 
 
2. Ausgangssituation 
Groppe: 

 
Das Vorkommen der Groppe im Gebiet wird als signifikant beurteilt. Die Groppe konnte in fast allen untersuch-
ten Abschnitten in guten Dichten und allen Altersklassen erfasst werden. 
Die Leine hat landesweit eine außerordentlich hohe Bedeutung als überregionale Wanderroute, welche die at-
lantische mit der kontinentalen biogeografischen Region verbindet. Es liegen zudem mehrere Natura 2000-Ge-
biete in und an der Leine sowie ihren Zuflüssen, so dass der Leine auch aus Sicht der Kohärenz des Schutzge-
bietsnetzes eine außerordentlich hohe Bedeutung zukommt. Der Landkreis Hildesheim trägt auf seinem Gebiet 
eine entsprechend hohe Verantwortung insbesondere zur Gewährleistung der ungehinderten Durchwander-
barkeit für diverse diadrome und potamodrome Wanderarten.  
Gemäß der Vollzugshinweise ist die Koppe in der Leine eine Leitart. Die Leine ist mit dem Wasserkörper 21068 
als überregionale ausgewiesen. 
 
Referenzgrößen / -zustand  
Seitens des Dezernats Binnenfischerei wird mindestens die untere Abscheidungsgrenze für den "Guten Er-hal-
tungszustand" als quantifizierbarer Zielzustand für die Population vorgeschlagen. In Bereichen, in denen die Art 
bisher nachgewiesen wurde, sollte ein Vorkommen der drei Altersklassen 0+, Subadult und Adult bestätigt wer-
den. ►Indikator für die Groppe im Sinne einer "langfristig überlebensfähigen Population" 
Anzustrebende Individuendichte sollte der Wert von 0,1 Individuen pro Quadratmeter (untere Grenze für den 
guten Populationszustand "B" des aktuellen Bewertungsschemas), wobei sich der Wert immer nur auf ein für 
die Groppe geeignetes Habitat beziehen muss.  
Anzustrebende Habitatqualität: 
Naturnahe Strukturen der Gewässersohle und des Ufers (z. B. strukturreiche Ab-schnitte mit hohen Anteilen 
von Grobsubstrat im Gewässergrund, lediglich geringe Anteile von Feinsubstraten im Lückensystem und kiesige 
Flachwasserhabitate mit mittlerer Strömungsgeschwindigkeit) ≥ 50 bis < 90 % des untersuchten Fließgewässer-
abschnitts. 
 
Die Leine hat landesweit eine außerordentlich hohe Bedeutung als überregionale Wanderroute, welche die at-
lantische mit der kontinentalen biogeografischen Region verbindet. Es liegen zudem mehrere Natura 2000-Ge-
biete in und an der Leine sowie ihren Zuflüssen (wie z.B. der Saale im Plangebiet), so dass der Leine auch aus 
Sicht der Kohärenz des Schutzgebietsnetzes eine außerordentlich hohe Bedeutung zukommt. 
 
Die potenziell natürliche Artenzusammensetzung aus den leitarten Groppe , Bachneunauge, Elritze, Bachforelle 
und Schmerle entspricht im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-WRRL gleichzeitig der Referenzfisch-
fauna für abzuleitende Maßnahmen. Sie ist ebenfalls bei z.B. Ausbauvorhaben und Unterhaltungsmaßnahmen 
des Gewässers zu berücksichtigen. Dar-aus ergibt sich, dass die in der Referenz genannten Arten bei Planungen 
etc. auch dann zu berück-sichtigen sind, wenn sie aktuell nicht oder nur in sehr begrenztem Maße vorkommen. 
Einer der Wasserkörper ist als HMWB (heavily modified waterbody) ausgewiesen, so dass nicht der gute ökolo-
gische Zustand sondern das gute ökologische Potenzial zu erreichen ist. 
 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
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Groppe 
Ziele sind insbesondere die Erhaltung und ggf. Wiederherstellung naturnaher, gehölzbestandener und lebhaft 
strömender, sauberer und durchgängiger Fließgewässer mit einer reichstrukturierten, festen Sohle und einem 
hohen Anteil an Hartsubstraten (Kiese, Steine, Totholzelemente). Des Weiteren ist die Vernetzung von Teille-
bensräumen innerhalb eines Gewässers, die in Folge von wasserbauliche Maßnahmen voneinander isoliert 
wurden, durch die Verbesserung der longitudinalen Durchgängigkeit voranzubringen. Ergänzend wird auf die 
Ausführungen in den Vollzugshinweisen zu den Lebensraumtypen 3260 (Fließgewässer mit flutender Wasser-
vegetation) verwiesen: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen Bestandes von naturnahen 
Fließgewässern mit standorttypischer Wasservegetation sowie beständigen Populationen der charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten. Ziel für die einzelnen Gewässer ist die Erhaltung und Förderung naturnaher Ab-
schnitte mit unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer ausgeprägten Breiten- und Tie-
fenvarianz, vielfältigen gewässertypischen, insbesondere hartsubstratreichen Sohl- und Sedimentstrukturen, 
guter Wasserqualität, einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens, einem durchgängigen, 
unbegradigten Verlauf und zumindest abschnittsweise naturnahem Auewald und beidseitigem Gehölzsaum so-
wie gut entwickelter flutender Wasservegetation an besonnten Stellen. 
 

Der vorhandene Status der Groppe im Gebiet sollte gehalten wird.  
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen setzen 
das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um.  
 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Extensive Gewässerunterhaltung 
 

Gesamtes 
Fließgewässer 
im Planungs-

raum 

 EGrU 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Groppe 1 B r 
Selten, mitt-
lere bis 
kleine Pop. 

 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Unterhaltungsverband 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband… 
• … 
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Priorität 

☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Defizite im Längs- und Querprofil 
• Gewässerverlauf defizitär  
• Bettgestaltung defizitär 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch Aufhebung der vorhandenen Abstürze über 0,1 m  

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch naturnahe Gestaltung vorhandener Sohlgleiten mit feh-
lendem naturnahem Substrat 

 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer (Maßnahmen nach WRRL) durch 
Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil im Bereich mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, 
Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- sowie Substratvarianz 

 Schaffung / Erhalt von Laichhabitaten unter Steinen und Holz 

 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken mit gut durchströmtem Lückensystem durch Verbesserung der 
Sohlstruktur in Bereichen mit: 

o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  

o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 

 
Im nächsten Schritt  
 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung: 
o Verzicht auf Grundräumungen der Sohle (sollte überall dort berücksichtigt werden, wo besondere Sohlstrukturen und eine 

natürliche kiesige Sohle vorkommen) 

o Verzicht auf Entfernung von für die Koppe bedeutenden Strukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzelemente) 

Einschränkung der Unterhaltungszeiträume, unter Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses und in en-
ger Koordination / Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Erhaltung vorhandener Strukturen und Lebensräume für die Groppe 

Maßnahmenbeschreibung  
. 

 Sohlkrautung: abschnittsweise bzw. ein-/wechselseitig, mit zeitlicher Staffelung der Arbeiten. 

Stromstrichkrautung; grundsätzlich mit ausreichendem Abstand zur Sohle.  

 Erhalt/Belassen von Pflanzenbeständen als Refugialzonen 

 Grundräumung: konsequente Schonung von Hartsubstraten (Kies- u. Steinsubstrate als Laichhabitate), 

Entnahme nur in begründeten Ausnahmefällen 

 Entnahme von Totholz nur im unbedingt notwendigen Maß (Abflusshindernis) 

 bedarfsweise Sedimentreduzierung durch Sandfangbetrieb oberhalb 

 Förderung der Beschattung durch Gehölzentwicklung 
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 keine Arbeiten während der Laich- und Larvalzeiten 

  

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Größe Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Umgestaltung eines Sohlenbauwerkes / Anlage einer gut und 
naturnah konstruierten Sohlengleite 

 

1 Sohlgleite 
Abschnitt 
136.600 

W1.2 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☒ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Groppe 1 B r 
Selten, mitt-
lere bis 
kleine Pop. 

 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung  
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

☒  WRRL 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☒  UWB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• … 

Priorität 

☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

☒  WRRL 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Defizite im Längs- und Querprofil 
• Gewässerverlauf und  
• Bettgestaltung defizitär 
•  

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch Aufhebung der vorhandenen Abstürze über 0,1 m  

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch naturnahe Gestaltung vorhandener Sohlgleiten mit feh-
lendem naturnahem Substrat 

 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer (Maßnahmen nach WRRL) durch 
Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil im Bereich mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, 
Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- sowie Substratvarianz 

 Schaffung / Erhalt von Laichhabitaten unter Steinen und Holz 
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 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken mit gut durchströmtem Lückensystem durch Verbesserung der 
Sohlstruktur in Bereichen mit: 

o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  

o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 

 
Im nächsten Schritt  
 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung: 
o Verzicht auf Grundräumungen der Sohle (sollte überall dort berücksichtigt werden, wo besondere Sohlstrukturen und eine 

natürliche kiesige Sohle vorkommen) 

o Verzicht auf Entfernung von für die Koppe bedeutenden Strukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzelemente) 

Einschränkung der Unterhaltungszeiträume, unter Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses und in en-
ger Koordination / Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen 
 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Gewässers 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:5.000 – 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Anlage einer naturnahen Sohlgleite hinsichtlich Gefälle/Neigung und Sohlbeschaffenheit 
In der Leine wurden die Bereiche durch Auswertung der Detailsturkturgütekartierung identifiziert, in denen es Sohl-
abstürze gibt. Hier sollten zur Erlangung der Durchgängigkeit des Gewässers Sohlgleiten vorgesehen werden. Diese 

Maßnahmen müssen in enger Abstimmung mit dem zuständigen Unterhaltungsverband erfolgen. Die Umsetzbarkeit 
hängt von dieser noch ausstehenden Abstimmung ab. Des Weiteren ist als Voraussetzung  für diese Maßnahmen in 
Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde eine hydraulische Planung/Berechnung notwendig. 
 
 

 
    

Der Rück- bzw. Umbau eines bestehenden Sohlabsturzes zu einer Sohlgleite geht mit der Beseitigung eines großen 
Gefälles auf sehr kurzer Fließstrecke einher. Während Sohlrampen nach DIN19661-2 ein Gefälle zwischen 1:3 und 
1:10 aufweisen, sind Sohlgleiten mit einer Neigung zwischen 1:10 und 1:30 entsprechend flacher ausgestaltet. So-
fern es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, sind Sohlgleiten grundsätzlich vorzuziehen.  
Zur Gestaltung und Bemessung von Sohlengleiten gibt es mittlerweile umfangreiche Fachliteratur. Aufgrund der 
Vielfalt der standörtlichen Bedingungen und Hindernistypen, konkurrierenden Nutzungen und hydraulischen, bauli-
chen sowie auch biologischen Verhältnisse an den einzelnen Hindernissen gilt generell, dass jeder Einzelfall geson-
dert zu betrachten und zu untersuchen ist, um die jeweils beste Lösung für die Herstellung der ökologischen Durch-
gängigkeit zu finden. Es ist daher kaum möglich, allgemeingültige Lösungsansätze zu formulieren. 
Aufgrund der hohen ökologischen Bedeutung einer möglichst durchgängigen Sohlstruktur für die an den Gewässer-
grund gebundene Groppe kommt dabei einer ortstypisch gestalteten Sohle im neuen Gerinne eine Schlüsselrolle zu. 

Bei Sohlengleiten haben sich die lockere (geschüttete) Bauweise und die Riegelbauweise (aufgelöste Bauweise) mit 
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entsprechenden Übergangsformen bewährt. Die Verwendung natur-raumfremder Materialien (z. B. Wasserbau-
steine) sollte vermieden werden bzw. zumindest auf den Unterbau beschränkt werden (z. B. zur Auffüllung von 
Wehrkolken für den Einbau einer Gleite). 

 
Diese Maßnahmen kann nur nach einer hydraulischen Planung in Abstimmung mit der Unteren Wasser-
hörde und dem Unterhaltungsverband erfolgen → Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie. 
  

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Größe (km) Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Vitalisierungsmaßnahmen bei weitestgehender Wsp-Neutrali-
tät 

 

7,1 km poten-
tiell geeignete 

Bereiche 

W2.1 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Groppe 1 B r 
Selten, mitt-
lere bis 
kleine Pop. 

 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☒  WRRL   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☒  UWB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• … 

Priorität 

☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

☒  WRRL 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Defizite im Längs- und Querprofil 
• Gewässerverlauf und  
• Bettgestaltung defizitär 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

Gebietsspezifisch: 
Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch Aufhebung der vorhandenen Abstürze über 0,1 m  

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch naturnahe Gestaltung vorhandener Sohlgleiten mit feh-
lendem naturnahem Substrat 
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 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer (Maßnahmen nach WRRL) durch 
Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil im Bereich mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, 
Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- sowie Substratvarianz 

 Schaffung / Erhalt von Laichhabitaten unter Steinen und Holz 

 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken mit gut durchströmtem Lückensystem durch Verbesserung der 
Sohlstruktur in Bereichen mit: 

o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  

o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 

 
Im nächsten Schritt  
 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung: 
o Verzicht auf Grundräumungen der Sohle (sollte überall dort berücksichtigt werden, wo besondere Sohlstrukturen und eine 

natürliche kiesige Sohle vorkommen) 

o Verzicht auf Entfernung von für die Koppe bedeutenden Strukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzelemente) 

 Einschränkung der Unterhaltungszeiträume, unter Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses und in 
enger Koordination / Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Ziel ist die Verbesserung der Tiefen-, Fließgeschwindigkeits- und Substratvarianz und damit eine deutliche 
Verbesserung der Lebensbedingungen besonders für Fische 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Einbauten / Einengungen im Gewässer zur Erhöhung der Strömungs- und Tiefenvarianz (Maßnahme aus der Maßnahmen-
kartei des Leitfaden Maßnahmenplanung Oberflächengewässer, Teil A Fließgewässer-Hydromorphologie (NLWKN, 2008)) 
 
Diese werden in den Bereichen vorgesehen, in denen defizitäre Gewässerstrukturen vorhanden sind und diese Maßnah-
men zu einer Verbesserung beitragen können. Dies bedeutet nicht, dass auch überall dort, wo Gewässerstrukturdefizite 
vorhanden sind, diese Maßnahmen zwingend realisiert werden können oder sollten. Dies hängt maßgeblich von einer um-
fangreichen wasserbaulichen Betrachtung ab, die auch immer mit dem geplanten Hochwasserschutzkonzept vereinbar 
sein sollte bzw. im Rahmen dieser umgesetzt werden kann.  
Die im FFH-Gebiet vorkommenden Bereiche mit defizitären Gewässerstrukturen sind der Maßnahmenkarte zu entneh-
men. 
 
Eine ausreichende Flächenverfügbarkeit für Maßnahmen wie baulicher Maßnahmen zur Bettgestaltung und Laufverlänge-
rung oder Maßnahmen zur Förderung der eigendynamischen Gewässerentwicklung kann im betrachteten Gebiet kaum 
erreicht werden.  
Die Fließgeschwindigkeiten in der zu bearbeitenden Strecke sind nicht durch Staueffekte oder überdimensionierte Profile 
deutlich reduziert. 
Die Maßnahme wird insbesondere eine deutliche Verbesserung der Tiefenvarianz bewirken, was mit einem Geschiebe-
Export verbunden sein wird. Um ggf. vorhandene, sensible Strecken stromab zu schützen, wird ggf. ein temporärer Sand-
fang (Maßnahme 6.3) erforderlich. Der erhöhte Geschiebe-Export dürfte in der Regel nach etwa einem Jahr abklingen. 
 
Durchführung:  
Nachhaltige Effekte lassen sich im Regelfall nur über den Einbau von Einengungen erreichen, die sowohl selbst ein besie-
delbares Festsubstrat darstellen als auch unterhalb zur Ausspülung von Kolkstrukturen führen, sowie eine deutliche Vari-
anz der Fließgeschwindigkeitsverteilung im Längsprofil bewirken. Mit punktuellen Aufweitungen sind diese Effekte dage-
gen nicht erreichbar, weil solche Aufweitungen schnell wieder verlanden und auch kaum zur Entstehung wertvoller Fließ-
wasser-Strukturen beitragen. 
Außerdem wäre für Aufweitungen Flächenverfügbarkeit erforderlich. 
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Um die Anzahl der entstehenden Strukturen je km Talweg möglichst naturnahen Verhältnissen anzupassen, sollte der Ab-
stand der Einbauten etwa die halbe Wellenlänge natürlicher Laufkrümmungen, d.h. etwa die 5-7fache „natürliche Gewäs-
serbreite“ betragen. 
 
Als Einbauten kommen grundsätzlich diverse denkbare Konstruktionen in Betracht. Wichtig ist, dass die Einbauten die 
Fließrichtung nicht verändern, aus möglichst dauerhaftem, aber gewässer- bzw. landschaftstypischem Material erstellt 
werden und wenigstens die Hälfte, besser 2/3 des MNW-Querschnitts verbauen (bei Einbautypen, die bei MQ noch nicht 
überströmt werden (z.B. Dreiecksbuhnen) auf die verbaute Sohlbreite bezogen, bei Einbautypen, die sich über die ganze 
Sohlbreite erstrecken (z.B. Grundschwellen, Kiesbänke) auf den vertikal verbauten Querschnitt bezogen). Selbst in letzte-
rem Fall (Verbauung v. 2/3 des MNW-Querschnitts) bleibt der Anstieg des MNW-Wsp sehr gering, solange die Länge der 
Einbauten in Fließrichtung ausreichend begrenzt wird (bei kleineren u. mittleren Gewässern maximal bis ca. zweifache 
Gewässerbreite, bei größeren Gewässern maximal ca. einfache Gewässerbreite). Abb. 3.1.a zeigt skizzenhaft einige mögli-
che Optionen für geeignete Einbauten. 
 
Tothölzer sollten quer zur Fließrichtung, am besten in etwas „dachartiger“ Form eingebaut werden, um unerwünschte 
Uferabbrüche zu vermeiden bzw. gering zu halten. Eine Anschüttung mit Kies ist zu empfehlen, um eine Unterläufigkeit zu 
vermeiden, aber nicht erforderlich, da die Struktur ihre Wirkung auch bei Unterläufigkeit behalten würde (solange die Fi-
xierung (z.B. mit Pfählen) hierdurch nicht gefährdet wird). 
Besonders in kiesgeprägten Gewässern sollten auch Kiesbänke als gewässertypisches und wertvolles Siedlungs- und 
Laichsubstrat eingebaut werden (vgl. Maßnahme 3.1). 
Beispiel: 

 
 
Ein Beispiel für Totholz-Einbauten, die zusätzliche Sohlstrukturen schaffen, ohne die Ufer an-
zugreifen sind bachaufwärts weisende, v-förmige Totholz-Schwellen. Sie sollten nur wenig 
über die Niedrigwasserlinie ragen, damit bei höheren Wasserständen die Strömung nicht ge-
gen die Ufer gelenkt wird. Unterhalb der Totholz-Schwelle bildet sich ein Kolk in der Gewäs-
sermitte.  
 
 
 
 
 
 
 

Einengungen mit beidseitigen Flügelbuhnen sollten wegen ihres eher naturfernen Erscheinungsbildes und der vergleichs-
weise aufwändigen Herstellung nur verwendet werden, wenn die hydraulischen Verhältnisse entsprechend massive Ein-
bauten verlangen (z.B. im Berg- und Hügelland). Auch diese massive Bauweise sollte mit einer Sohlsicherung im Bereich 
des Einbaus (z.B. Grobkies, Findlinge) kombiniert werden, damit die Stabilität der Struktur nicht durch eine tiefe Ausspü-
lung zwischen den Buhnen gefährdet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
In naturnaher Form können beidseitige Einengungen auch aus Steinschüttungen oder Wurzeltellern hergestellt werden. 
Hierbei sollte in jedem Fall mit einer naturnahen Sohlsicherung im Bereich der Einengung (z.B. Kiesschüttung) gearbeitet 
werden, da die an der Einengung andernfalls zu erwartende Sohlerosion dazu führen würde, dass die Einbauten instabil 

Einengung mit Stei-
nen/ 
Wurzeltellern 

Einengung 
mit  
Flügelbuhnen 

Kiesbank 

Totholz-
schwelle 
dachförmig 

Totholz-
schwelle 
gerade 
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werden und Richtung Bettmitte rutschen. Bei Einengungen mit Steinen ist darauf zu achten, dass Schüttungen aus abge-
stuftem Korn verwendet werden, die ausreichend an das Ufer angeschlossen werden, um unerwünschte Ufererosionen 
(Gefahr der Umläufigkeit) zu vermeiden. Das Material sollte außerdem hinsichtlich Korngrößen und geologischer Herkunft 
auf das betreffende Gewässer abgestimmt sein. 
 
Als begleitende Maßnahme ist der Aufbau von Ufergehölzen (s. Maßnahmengruppe 4) sehr zu empfehlen, um die Gewäs-
serstrukturen weiter zu verbessern und bei ausreichender Beschattung auf eine Sohlmahd verzichten zu können. 
 
Die Maßnahme führt zu einer deutlichen Zunahme der Tiefenvarianz. Der Unterhaltungsaufwand wird daher besonders an 
kleinen und mittleren Gewässern zunächst zunehmen, da eine erhöhte Rücksichtnahme unter erschwerten Bedingungen 
auf die Einbauten und sich entwickelnde Sohlstrukturen erforderlich ist. Durch den Aufbau von Ufergehölzen als beglei-
tende Maßnahme (s. Maßnahmengruppe 4) kann dieser Effekt auf den Zeitraum bis zur Entwicklung einer ausreichenden 
Beschattung eingegrenzt werden. Anschließend wäre mit einer Reduktion des Unterhaltungsaufwandes zu rechnen. 
 
Diese Maßnahmen kann nur nach einer hydraulischen Planung in Abstimmung mit der Unteren Wasser-
hörde und dem Unterhaltungsverband erfolgen → Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie. 
  

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur 
 

Im gesamten 
Bereich der 

Leine im Pla-
nungsraum po-
tentiell geeig-
nete Bereiche 

W3.1 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Groppe 1 B r 
Selten, mitt-
lere bis 
kleine Pop. 

 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☒  WRRL   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☒  UWB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• … 

Priorität 

☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 
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☒  WRRL 

 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 

• Defizite im Längs- und Querprofil 
• Gewässerverlauf und  
• Bettgestaltung defizitär 
•  

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

Gebietsspezifisch: 
Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch Aufhebung der vorhandenen Abstürze über 0,1 m  

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch naturnahe Gestaltung vorhandener Sohlgleiten mit feh-
lendem naturnahem Substrat 

 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer (Maßnahmen nach WRRL) durch 
Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil im Bereich mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, 
Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- sowie Substratvarianz 

 Schaffung / Erhalt von Laichhabitaten unter Steinen und Holz 

 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken mit gut durchströmtem Lückensystem durch Verbesserung der 
Sohlstruktur in Bereichen mit: 

o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  

o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 

 
Im nächsten Schritt  
 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung: 
o Verzicht auf Grundräumungen der Sohle (sollte überall dort berücksichtigt werden, wo besondere Sohlstrukturen und eine 

natürliche kiesige Sohle vorkommen) 

o Verzicht auf Entfernung von für die Koppe bedeutenden Strukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzelemente) 

 Einschränkung der Unterhaltungszeiträume, unter Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses und in 
enger Koordination / Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Grundlegendes Ziel in den kiesgeprägten Gewässern ist die Wiederherstellung einer großen bis sehr großen 
Substratdiversität mit relativ stabiler, d. h. fester Sohle mit ausgeprägten Kies- und Schotterbänken. Im Längs-
profil wechseln viele flache Bänke mit tiefen Kolken bei großer bis sehr großer Strömungsdiversität ab. 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1: 10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Einbau von Kiesbänken/bzw. -strecken 
 
Hier werden grundsätzlich die Bereiche aufgezeigt, in denen defizitäre Gewässerstrukturen vorhanden sind und 
diese Maßnahmen zu einer Verbesserung beitragen können. Dies bedeutet nicht, dass auch überall dort, wo Gewäs-
serstrukturdefizite vorhanden sind, diese Maßnahmen zwingend realisiert werden können oder sollten. Dies hängt 
maßgeblich von einer umfangreichen wasserbaulichen Betrachtung ab, die auch immer mit dem geplanten Hoch-

wasserschutzkonzept vereinbar sein sollte bzw. im Rahmen dieser umgesetzt werden kann  
 
Diese Maßnahme wurde in den betrachteten Fließgewässern in den Bereichen mit  
 Fehlende Subtratvarianz 
 Unnatürliche Sohlstrukturen 
 Große Profiltiefe (s.o.) 
 Fehlende Tiefenvarianz  
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vorgesehen  
Maßnahme aus der Maßnahmenkartei des Leitfaden Maßnahmenplanung Oberflächengewässer, Teil A Fließgewäs-
ser-Hydromorphologie (NLWKN, 2008) 

 
Grundlegendes Ziel in den kiesgeprägten Gewässern ist die Wiederherstellung einer großen bis sehr großen Sub-
stratdiversität mit relativ stabiler, d. h. fester Sohle mit ausgeprägten Kies- und Schotterbänken. Im Längsprofil 
wechseln viele flache Bänke mit tiefen Kolken bei großer bis sehr großer Strömungsdiversität ab. 
 
Die Fließgeschwindigkeiten sollten ausbaubedingt nicht stark reduziert sein (Einbau in Staustrecken ist im Regelfall 
nicht zielführend). Bei stark erhöhtem Geschiebetrieb werden ergänzende Maßnahmen erforderlich (s. u.). Ist der 
Verlauf noch entwicklungsbedürftig und entwicklungsfähig, sollten die erforderlichen Maßnahmen vor dem Einbau 
von Kiesbänken bzw. flankierend erfolgen (s.o.). Der Einbau ist in der Regel wasserstandsneutral möglich, womit 
auf ein wasserrechtliches Verfahren meistens verzichtet werden kann. In jedem Fall ist eine Abstimmung der Maß-
nahme mit dem Unterhaltungspflichtigen, der UWB und UNB erforderlich. 
 

Durchführung:  
Um die erforderliche Fließgeschwindigkeit über der Kiesbank (zwecks Freihaltung von Übersandung und ausreichen-
der Durchströmung des Kieslückensystems) herzustellen, muss das vorhandene MNQ-Profil zu min. ca. 2/3 mit Kies 
verfüllt werden. (MNQ: Mittlerer Niedrigwasserab-fluss (MNQ) in betrachteter Zeitspanne) 
Bei wasserspiegelneutralem Einbau muss die Länge der Bänke unter o. g. Bedingungen (2/3 des MNQ-Querschnit-
tes verbaut) bei kleineren Gewässer etwa auf die 2-3 fache Sohlbreite, bei größeren Gewässern auf etwa 1-2 fache 
Sohlbreite begrenzt werden. Selbst bei MNQ tritt dann nur ein lokaler Anstieg von wenigen cm auf. Für höhere Ab-
flüsse ergibt sich kein Einfluss auf die Wasserspiegellagen. 
 
Mindest-Schichtdicke: ca. 30 – 40 cm, bei zu geringer Wassertiefe und wasserstandsneutralem Einbau ist vor Ein-
bau ggf. eine lokale Auskofferung erforderlich. 
 

Das Querprofil der Bänke ist leicht muldenförmig anzulegen und ober- und unterstrom in der Aufsicht konvex anzu-
schließen. 
 
Um eine Umläufigkeit zu verhindern, empfehlen sich als Einbauorte ehemalige Kiesbänke (kenntlich an umfangrei-
chem Kiesmaterial am Böschungsanschnitt) oder Strecken mit beidseitigen Ufergehölzen. 
 
Auf geeignete Sohlbeschaffenheit (möglichst feste Sohle) ist zu achten, um ein Einsinken der Bänke zu vermeiden. 
 
Gewaschenes Naturkorn, rund/unregelmäßig geformt, kein Brechkorn verwenden. Verunreinigungen insbesondere 
mit bindigem (Lehm) oder organischem Material (z. B. Kartoffeln bei Kartoffellesesteinen) sind zu vermeiden. 
 

Berücksichtigung der geeigneten Substratzusammensetzung für die aquatische Fauna (Laichhabitate für die Groppe 
20-50 mm).  
 
Erwartete Wirkung: 
Weitgehende Wiederherstellung der ursprünglichen Ausstattung mit Kiessubstraten in Bezug auf Quantität und 
Qualität. Verbesserung der Lebensbedingungen für die Gewässerfauna, Verbesserung/ Neuanlage von Laichhabita-
ten v. a. für die Fischfauna (v.a. Groppe). 
 
Hinweise zu Unterhaltung: 
Die Gewässerunterhaltung ist auf die Veränderungen abzustimmen. Eine Beschädigung oder gar Entnahme der 
Bänke z. B. bei Mähkorbeinsatz ist unbedingt zu vermeiden. Zusätzliche Kosten können durch die Unterhaltung ggf. 
erforderlicher Sandfänge entstehen. 

 
Diese Maßnahmen kann nur nach einer hydraulischen Planung in Abstimmung mit der Unteren Wasser-
hörde und dem Unterhaltungsverband erfolgen → Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie. 
 
  

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(km) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Entwicklung und Anlage von Uferrandstreifen 
zur Verringerung von Feststoffeinträgen  

 

Potentiell ge-
eignete Berei-

che auf  
Rechts: 700 m 
Links: 1,2 km 

W4.6 
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Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Groppe 1 B r 
Selten, mitt-
lere bis 
kleine Pop. 

 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☒  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☒  WRRL   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

☒  WHG §38a 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☒  UWB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• Ortsansässige Landwirte 

Priorität 

☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

☒  WRRL 

 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 

• Defizite im Längs- und Querprofil 
• Gewässerverlauf und  
• Bettgestaltung defizitär 
•  

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

Gebietsspezifisch: 
Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch Aufhebung der vorhandenen Abstürze über 0,1 m  

 Schaffung eines durchgängigen Gewässers durch naturnahe Gestaltung vorhandener Sohlgleiten mit feh-
lendem naturnahem Substrat 

 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer (Maßnahmen nach WRRL) durch 
Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil im Bereich mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, 
Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- sowie Substratvarianz 

 Schaffung / Erhalt von Laichhabitaten unter Steinen und Holz 

 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken mit gut durchströmtem Lückensystem durch Verbesserung der 
Sohlstruktur in Bereichen mit: 

o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  
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o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 

 
Im nächsten Schritt  
 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung: 
o Verzicht auf Grundräumungen der Sohle (sollte überall dort berücksichtigt werden, wo besondere Sohlstrukturen und eine 

natürliche kiesige Sohle vorkommen) 

o Verzicht auf Entfernung von für die Koppe bedeutenden Strukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzelemente) 

 Einschränkung der Unterhaltungszeiträume, unter Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses und in 
enger Koordination / Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen 

 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Erhaltung vorhandener Strukturen und Lebensräume für die Groppe  

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Diese Maßnahme wird u.a. in den Bereichen vorgesehen, in denen das Gewässervorland bis unmittelbar an das 
Gewässerbett (rechts oder links) als landwirtschaftliche Nutzfläche, als Gartengelände, für öffentliche und ge-
werbliche Einrichtungen, für Sport, Freizeit und Erholung oder für nicht bodenständige Forstkulturen genutzt wird 
(> 50 %) Dauergrünländer sind davon ausgenommen. 
Es handelt sich um potentiell geeignet und sinnvoller Weise heranzuziehende Flächen. 
Eine Umsetzung ist aber maßgeblich von der Bereitschaft der Eigentümer abhängig, diese Flächen zur Verfü-
gung zustellen 
 
Vielfach wird aus verschiedenen Gründen ein Kauf der Randstreifen nicht möglich sein (z. B.: jagdliche Zuord-
nung), so dass es sich anbietet, die dauerhafte Nutzung des Streifens im Grundbuch zu sichern und dafür eine 
Entschädigung in Höhe des entsprechend verringerten Kaufpreises zu zahlen. Dabei entfallen ggf. auch Ver-
messungskosten, die die Maßnahme erheblich verteuern können. Eine weitere Möglichkeit zum Erwerb von Ge-
wässerrandstreifen stellen Flurbereinigungsverfahren dar. Durch den damit verbundenen Flächentausch ist es 
leichter, an die erforderlichen Flächen zu kommen, außerdem fallen keine Vermessungskosten an. 
 
 
Grundlegendes Ziel der Maßnahme ist die Verringerung von Stoffeinträgen in das Gewässer und ein wirksamer 
Sedimentrückhalt durch die gezielte Anlage eines ausreichend breiten und entsprechend gestalteten bzw. be-
wachsenen Gewässerrandstreifens. 
Die Uferrandstreifen werden aus der Nutzung genommen, so dass hier kein Eintrag von Düngung und Pflanzen-
schutzmitteln sowie kein Um-bruch stattfinden können.  
 
Durchführung:  
Für die Wirkung des Streifens kommt es zunächst auf die Breite an. Der nach dem NWG für Gewässer II. Ord-
nung festgesetzte 5 m-Streifen stellt die untere Grenze dar. Die Wirkung schmaler Randstreifen in Bezug auf 
den Sand- und Nährstoffrückhalt ist allerdings relativ gering. Dies gilt insbesondere für stark hängiges Gelände.  
Eine Uferrandstreifenbreite von 10 m wird als Mindestmaß angenommen.  
Darüber hinaus hängt die Fähigkeit des Randstreifens zur Verminderung der Sedimenteinträge auch von Art und 
Aufbau der Vegetation ab. Dicht bewachsene Randstreifen (Krautwuchs, Gräser) bieten häufig deutlich bessere 
Retentionsleistungen als Gehölzstreifen ohne nennenswerten Unterwuchs. 
Eine sinnvolle, d.h. ortsabhängige und gezielt belastungsbezogene Entwicklung der Streifen, hin zu natürlichen 
Hochstaudenfluren und ufer-begleitenden Gehölzen mit Unterwuchs ist langfristig, in der Regel durch Sukzes-
sion anzustreben. Gehölze sollten in Uferrandstreifen nur punktuell / in kleinen Gruppen oder nur in sehr gehölz-
armen Abschnitten gepflanzt werden, um u. A. auch die Entwicklung von Hochstaudenfluren zu ermöglichen. 
 
Die Flächen sind häufig sehr nährstoffreich, so dass eine natürliche Vegetationsentwicklung oft erschwert ist. 
Deshalb kann es sinnvoll sein, die natürliche Sukzession zu unterstützen bzw. einzuleiten durch: 
• Mahd dominanter Grasbestände und Abtransport von Mähgut  
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Die sinnvolle Breite der Randstreifen hängt neben der ortsabhängigen Belastungssituation vom Geländegefälle, 
der landwirtschaftlichen Nutzung sowie der Sensitivität und ökologischen Bedeutung der zu schützenden Ge-
wässer ab. Im Interesse der Umsetzbarkeit sollten in Abstimmung mit dem Flächeneigentümer /-nachbarn für 
die Bewirtschaftung möglichst günstige, gerade Grenzen entwickelt werden. 
 
Randstreifen am Ackerland sind durch Pfähle abzugrenzen bzw. zu kennzeichnen. Gezielte Anpflanzungen von 
Baumgruppen können jedoch auch das Überpflügen der Gewässerrandstreifen verhindern (oder zumindest sehr 
auffällig machen).  
 
Hierbei handelt es sich um einen sofortwirksame Maßnahme zur Verbesserung der Habitatqualität in den unter-
liegenden Gewässerabschnitten durch deutliche Verringerung der Übersandung/Überdeckung der Sohlstruktu-
ren als Lebensgrundlage der spezialisierten Fließgewässerfauna. Verbesserung der Laichhabitate und der Le-
bensbedingungen auch von bestimmten Kleinfischarten, Makroinvertebraten sowie Mollusken. 
 
Die Maßnahme dient gleichzeitig der Verbesserung des Übergangs vom Gewässer zur Aue bzw. der Schaffung 
von gewässerbegleitenden naturnahen Strukturen im terrestrischen Bereich. 
 
Hinweise zur Unterhaltung: 
Die Vermeidung bzw. Reduktion von Sedimenteinträgen kann Unterhaltungslasten (z.B. Grundräumungen) re-
duzieren. Die Randstreifen erleichtern außerdem den Aufbau von Ufergehölzen, was mittelfristig oft den Verzicht 
auf Sohlmahd ermöglicht (siehe Maßnahme 4.1) Der Umfang und die Kosten der Unterhaltung können je nach 
Randbedingungen abnehmen oder sich ggf. auch erhöhen (z.B. bei Mahd des Rand-streifens u. Abtransport d. 
Mähgutes, Gehölzpflege)  
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 (zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 

Für die Bewertung der artspezifischen EHZ im FFH-Gebiet 380 wurden Daten und Berichte beim NABU Biber-
schutz Laatzen herangezogen 
 
2. Ausgangssituation 

Im Bereich des FFH-Gebietes werden 5 sicher nachgewiesene Biberreviere abgegrenzt 
Auswertung der Meldungen beim Biberschutz des NABU Laatzen Stand 2021. 
s. Bestandplan 
 
Referenzgrößen / -zustand  
5 Reviere 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 

Vorrangig ist die nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Population des Elbebibers durch Sicherung ei-
nes günstigen Erhaltungszustandes 
 

Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt vor (Erhaltungszustand auf Ebene 
der biografischen Region unzureichend, Erhaltungsgrad im Gebiet laut SDB B). 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um.  
 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für den Biber 
 

Gesamter Lei-
neverlauf und 
angrenzende 

Bereiche 

EBiber 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand 0)  
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Biber 1 B 1-5 5 Reviere 
 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 
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☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Teilweise zu geringes Nahrungspotenzial bzgl. der Verfügbarkeit an regenerationsfähiger Winternahrung (Weich-

hölzer) 

• Habitatdefizite infolge der Strukturarmut der Ufer und Uferböschungen  

• Potenzielle Gefahr durch Nutriajagd und Schlagfallen zum Bisamfang  

•  
•  

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
 Grundlegendes Ziel ist die Gewährleistung des langfristigen Überlebens der im Gebiet nachgewiesenen Bi-

bervorkommen durch Entwicklung eines weitgehend unzerschnittenen Lebensraums mit gefahrenfreien 
Ausbreitungsmöglichkeiten in Gestalt eines naturnaher Fließgewässer mit weichholz- und hochstaudenrei-
chen Randstreifen 

 Entflechtung von Nutzungskonflikten an landwirtschaftlichen Kulturen und Minimierung potenzieller Gefah-
renquellen (Untergraben) durch Einrichtung eines nutzungsfreien Uferrandstreifens (Biberstreifen) auf einer 
Breite von ca. 15-20 m 

 Sicherung eines ausreichenden natürlichen Nahrungsangebotes durch angepasste, extensivierte Gewässer-
pflege, insbesondere von Naturnähen weichholzreichen Gehölzsäumen 

 
 

Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 
 
 Grundlegendes Ziel ist die Gewährleistung des langfristigen Überlebens der im Gebiet nachgewiesenen Bi-

bervorkommen durch Sicherung eines weitgehend unzerschnittenen Lebensraums mit gefahrenfreien Aus-
breitungsmöglichkeiten in Gestalt eines naturnahen Fließgewässer mit weichholz- und hochstaudenreichen 
Randstreifen 

 schädliche Einwirkungen müssen unterbunden bzw. vermieden werden: 
o Keine Zerstörung von Biberbauen und -dämmen  

o Keine land- und forstwirtschaftliche Nutzung bis in den direkten Uferbereich  

o Verzicht auf den Einsatz von Bioziden in Gewässernähe 

o Bei einem gemäß NSG-Verordnung möglichen Bisamfang sowie auch beim Nutriafang sind zwingend Methoden zu verwen-
den, die den Biber und seine Jungtiere nicht gefährden können. 

 Interdisziplinär Abstimmung aller „Betroffenen“: Entflechtung von Nutzungskonflikten durch Abstimmung al-
ler Maßnahmen mit Anliegern, den für die Gewässerunterhaltung zuständigen und der Naturschutzbehörde 

 Bereitstellung eines ausreichenden natürlichen Nahrungsangebotes durch angepasste, extensivierte Ge-
wässerpflege, insbesondere durch Schaffung weichholzreicher Gehölzsäume 

  
 
Synergien bestehern vor allem zu den Maßnahmen  für die Lebensraumtypen 3150, 3260 sowie 91E0 
 
 
Konkretes Ziel der Maßnahme 
Erhaltung vorhandener Strukturen und Lebensräume für den Biber 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  
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 Hinsichtlich notwendiger Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von für den Biber bedeutsamer Habi-
tatstrukturen wird auf die Beschreibungen in den Maßnahmenblättern zu 3150, 3260 und 91E0 verwiesen, die sich 
mit einer angepassten Gewässerunterhaltung, der Einrichtung und Entwicklung lebensraumtypischer Gewässer-
randstreifen sowie des Umgangs mit lebensraumtypischen Auengehölzen beschäftigen und dabei auch die ver-
pflichtenden Erhaltungsziele für den Biber berücksichtigen.  

 Entwicklung eines Ufergehölzsaums aus Weichhölzern. Die Aufstockung mit lebensraumtypischen Weichhölzern 
dient zunächst der notwendigen Verbesserung der Versorgung des Bibers mit regenerationsfähiger Winternahrung. 
s. Maßnahmen 91E0 

 Aufgrund der speziellen Lebensraumansprüche der Art ist eine mit der UNB fachlich abgestimmte Vorgehensweise 
bei Umfang und Zeitraum etwaiger Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen (insbesondere an Biberdämmen bzw. im 
Bereich der Baue) und ggf. ein ortsbezogenes Management der Arbeiten erforderlich. Dies erfolgt in der Regel im 
Rahmen der Gewässerschau.  

 Artenschutzrechtlich gebotener Schutz von Biberbauten in der sensiblen Phase der Jungenaufzucht ggf. mit 
Schutz- oder Sicherungsmaßnahmen vor Ort wie z.B. Abzäunung der Bereiche um die Bauten und Beschilderung 
zum Betretensverbot in diesen Bereichen 

 Weitere für den Biber notwendige Erhaltungsmaßnahmen betreffen Gefährdungen, die sich aus der Bejagung von 
Nutria und Bisam ergeben können: 

 Bei der Verwendung von Lebendfallen sollte von den Jagdausübenden grundsätzlich ein Sachkundenachweis 
vorgelegt werden. Neben der Vorrichtung eines Fernmeldesystems sollten Lebendfallen aufgrund der großen 
Verletzungsgefahr nicht aus Drahtgeflechten sondern aus Kasten- oder Wippbrettfallen bestehen. 

 Als zusätzliche Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen zur Förderung lebensraumtypischer Habitatstrukturen sind 
v.a. folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 

 Einrichtung und Verbreiterung von Gewässerrandstreifen; insbesondere Anlage von bis zu 30 m breiten Ge-
wässerrandstreifen mit hohem Strauchanteil (mindestens 30 % Weiden und Pappeln) und standortgerechten 
Bäumen insbesondere im Bereich angrenzender Ackerflächen. s. Maßnahmen 91E0 + 6430 
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
Zwei größere Altwasser (SEFl) haben naturnahe Gewässerstrukturen mit gut ausgeprägter Was-serlinsendecke, 
Schwimmblatt-Vegetation, Röhrichten, Weidengebüsch und Saum aus Baum-weiden. LRT-typische Arten sind 
Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Lemna gibba, Nuphar lutea. Stetige Arten im Verlandungsbereich beider Ge-
wässer sind u.a. Carex acuta, Glyceria maxima, Lycopus europaeus, Oenanthe aquatica, Phalaris arundinacea, 
Phragmites australis und Rorippa amphibia. Abschnitte der Altwasser sind für Kühe zugänglich, nicht jedoch das 
gesamte Gewässer.  
 
Laichkraut kennzeichnet ein kleines zeitweilig trockenfallendes Gewässer (SEFlu) unterhalb des Waldes 
„Heide“. Es bildet einen Komplex mit einem größeren Weiher und ausgedehnten Flutra-sen, die im Frühjahr von 
Gänsen beweidet werden. LRT-typische Arten sind Ceratophyllum demersum, Elodea nuttallii, Lemna minor, 
Potamogeton natans und Potamogeton pusillus agg.. 
 
Ein kleines sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (SEZl), im nördlichen Teil des UG („Insel“), er-
füllt die Mindestanforderungen des LRT nur knapp. In dem vermutlich als Teich angelegten Gewässer dominiert 
Ceratophyllum demersum; weitere LRT-typische Arten sind Lemna minor und Lemna trisulca.  
Erhaltungszustand / Beeinträchtigungen 
Alle Gewässer wurden mit dem Erhaltungszustand (EHZ) „C“ bewertet. Die Anzahl der kenn-zeichnenden Was-
serpflanzen erfüllt nur die Mindestanforderungen an den LRT. 
 
 
Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt vor. Eine Flächenvergröße-
rung und Reduzierung des C-Anteils auf < 20 % ist notwendig. ggf. Entwicklung von SE ohne LRT in 
3150. 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Erhaltungsziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen und vernetzten Be-
standes aus „Natürlichen und naturnahen nährstoffreichen Stillgewässern mit Laichkraut- oder Froschbiss-Ge-
sellschaften“. Erhaltungsziele für die einzelnen Vorkommen sind naturnahe Stillgewässer mit klarem bis leicht 
getrübtem, nährstoffreichem Wasser sowie gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation. Die charakte-
ristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um.  
 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
Die Gewässer sind zu erhalten und eine vollständige Verlandung zu vermeiden. Bei fortschreitender Verschlam-
mung kann die Schlammschicht unter Berücksichtigung von Samenbanken abgetragen werden. Wirksamer 
wäre, eine zeitweilige Durchströmung bei Hochwasser und da-mit eine Eigenregeneration der Gewässer zu er-
möglichen. 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Erhalt der vorhandenen Bestände  
durch Nutzungsreglementierung 

 

2,42 ha W3150C 



Vorläufige Maßnahmenblätter 3150 FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 

 
2 

 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

3150 B 2,42 ha C 2,42 ha C 2,42 ha C 2,42 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Sukzessive Verlandung, 
• Hybrid-Pappeln als Ufergehölze,  
• zu intensive Beweidung und Tritt, 

• die Ausbreitung von Neophyten. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

 Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
Verbesserung des Erhaltungsgrads von „C“ auf „B“ (Reduzierung des C-Anteils auf unter 20 %) durch 

 Erhaltung oder Wiederherstellung als naturnahe Stillgewässer in einem günstigen Erhaltungsgrad mit vergleichsweise 
klarem, mäßig nährstoffreichem Wasser sowie gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation mit stabilen Po-
pulationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine angepasste Unter-
haltung der Stillgewässer im Planungsraum 

 Verhinderung schädlicher, den Lebensraumtyp verschlechternder Einflüsse, insbesondere Stoffeinträge aus dem Um-
feld, durch ein angepasstes Management der angrenzenden Flächen und/oder Anlage von Pufferstreifen 

 Vermeidung und Verminderung von Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen durch Einrichtung von Pufferzonen 
oder Extensivierung angrenzender Nutzungen 

 Verhinderung der Verlandung 

• Vergrößerung der Fläche des LRT 3150 durch Förderung der Entwicklung einer lebensraumtypischen Struktur 
und Wasservegetation in naturnahen Stillgewässern ohne LRT-Zuweisung insbesondere durch Verringerung 
der Verschlammung und Verbuschung 
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 Vergrößerung der Fläche des LRT 3150 durch Förderung der Entwicklung einer lebensraumtypischen Struk-
tur und Wasservegetation in naturnahen Stillgewässern ohne LRT-Zuweisung insbesondere durch Verringe-
rung der Verschlammung und Verbuschung 

 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:7.500 mit Maßnahmendarstellung)  

Auf eine intensive Nutzung von Teichen mit Vorkommen des LRT 3150 sollte verzichtet werden. Dies gilt sowohl 
für die Nutzung durch Sportfischer als auch für die gewerbliche Nutzung.  
 
Insbesondere werden folgende Handlungen im gesamten NSG untersagt:  
……….  
5. Still- und Fließgewässer zu verändern, Wasser zu entnehmen, abzuleiten, einzuleiten oder sonstige Stoffe 
einzubringen; ausgenommen ist die Entnahme von Wasser zur Versorgung von Weidetieren mittels Weide-
pumpe,  
6. den Wasser- oder Grundwasserstand u. a. durch Entwässerung zu ändern,  
…………………  
12. Stillgewässer mit Modellbooten zu befahren,  
 
 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Entwicklung der vorhandenen Bestände von EHG C zu B 
Durch Nutzungsreglementierung 

 

2,42 ha W3150CN 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

3150 B 2,42 ha C 2,42 ha C 2,42 ha C 2,42 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Sukzessive Verlandung, 
• Hybrid-Pappeln als Ufergehölze,  
• zu intensive Beweidung und Tritt, 

• die Ausbreitung von Neophyten. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

 Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
Verbesserung des Erhaltungsgrads von „C“ auf „B“ (Reduzierung des C-Anteils auf unter 20 %) durch 

 Erhaltung oder Wiederherstellung als naturnahe Stillgewässer in einem günstigen Erhaltungsgrad mit vergleichsweise 
klarem, mäßig nährstoffreichem Wasser sowie gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation mit stabilen Po-
pulationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine angepasste Unter-
haltung der Stillgewässer im Planungsraum 

 Verhinderung schädlicher, den Lebensraumtyp verschlechternder Einflüsse, insbesondere Stoffeinträge aus dem Um-
feld, durch ein angepasstes Management der angrenzenden Flächen und/oder Anlage von Pufferstreifen 

 Vermeidung und Verminderung von Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen durch Einrichtung von Pufferzonen 
oder Extensivierung angrenzender Nutzungen 

 Verhinderung der Verlandung 

• Vergrößerung der Fläche des LRT 3150 durch Förderung der Entwicklung einer lebensraumtypischen Struktur 
und Wasservegetation in naturnahen Stillgewässern ohne LRT-Zuweisung insbesondere durch Verringerung 
der Verschlammung und Verbuschung 

 Vergrößerung der Fläche des LRT 3150 durch Förderung der Entwicklung einer lebensraumtypischen Struk-
tur und Wasservegetation in naturnahen Stillgewässern ohne LRT-Zuweisung insbesondere durch Verringe-
rung der Verschlammung und Verbuschung 

 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:7.500 mit Maßnahmendarstellung)  

Auf eine intensive Nutzung von Teichen mit Vorkommen des LRT 3150 sollte verzichtet werden. Dies gilt sowohl 
für die Nutzung durch Sportfischer als auch für die gewerbliche Nutzung.  
 
Insbesondere werden folgende Handlungen im gesamten NSG untersagt:  
……….  
5. Still- und Fließgewässer zu verändern, Wasser zu entnehmen, abzuleiten, einzuleiten oder sonstige Stoffe 
einzubringen; ausgenommen ist die Entnahme von Wasser zur Versorgung von Weidetieren mittels Weide-
pumpe,  
6. den Wasser- oder Grundwasserstand u. a. durch Entwässerung zu ändern,  
…………………  
12. Stillgewässer mit Modellbooten zu befahren,  
 
 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Entwicklung der vorhandenen Bestände von EHG C zu B 
durch Entkrautung und Entschlammung 

 

0,5 ha W3150C 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

3150 B 2,42 ha C 2,42 ha C 2,42 ha C 2,42 ha 
C 
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☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• Naturschutzstiftung 
• … 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
• Sukzessive Verlandung, 
• Hybrid-Pappeln als Ufergehölze,  
• zu intensive Beweidung und Tritt, 

• die Ausbreitung von Neophyten. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

 Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
Verbesserung des Erhaltungsgrads von „C“ auf „B“ (Reduzierung des C-Anteils auf unter 20 %) durch 

 Erhaltung oder Wiederherstellung als naturnahe Stillgewässer in einem günstigen Erhaltungsgrad mit vergleichsweise 
klarem, mäßig nährstoffreichem Wasser sowie gut entwickelter Wasser- und Verlandungsvegetation mit stabilen Po-
pulationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine angepasste Unter-
haltung der Stillgewässer im Planungsraum 

 Verhinderung schädlicher, den Lebensraumtyp verschlechternder Einflüsse, insbesondere Stoffeinträge aus dem Um-
feld, durch ein angepasstes Management der angrenzenden Flächen und/oder Anlage von Pufferstreifen 

 Vermeidung und Verminderung von Nährstoffeinträgen aus angrenzenden Flächen durch Einrichtung von Pufferzonen 
oder Extensivierung angrenzender Nutzungen 

 Verhinderung der Verlandung 

• Vergrößerung der Fläche des LRT 3150 durch Förderung der Entwicklung einer lebensraumtypischen Struktur 
und Wasservegetation in naturnahen Stillgewässern ohne LRT-Zuweisung insbesondere durch Verringerung 
der Verschlammung und Verbuschung 

 Vergrößerung der Fläche des LRT 3150 durch Förderung der Entwicklung einer lebensraumtypischen Struk-
tur und Wasservegetation in naturnahen Stillgewässern ohne LRT-Zuweisung insbesondere durch Verringe-
rung der Verschlammung und Verbuschung 

 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:7.500 mit Maßnahmendarstellung)  

Auf eine intensive Nutzung von Teichen mit Vorkommen des LRT 3150 sollte verzichtet werden. Dies gilt sowohl 
für die Nutzung durch Sportfischer als auch für die gewerbliche Nutzung.  
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Der gekennzeichnete Altarm soll durch Entkrautung/Entschlammung in seinem Zustand verbessert werden.  
Bei stark eutrophierten Verhältnissen oder Faulschlammbildung können zur Reduktion der Nährstoffbelastung 
im Abstand von mehreren Jahren eine Entkrautung und/oder eine Entfernung des anaeroben Substrates inkl. 
des dort gespeicherten Phosphors und Stickstoffs sinnvoll sein. Damit werden geeignete Standortverhältnisse 
für die Ansiedlung einer typischen Wasserpflanzenvegetation geschaffen. Die Entschlammung sollte bevorzugt 
im Herbst/Winter stattfinden. Eine Entkrautung ist bestenfalls im Spätsommer (August/September) durchzufüh-
ren. Bei Vorkommen von zu schützenden Pflanzenarten sollten Bestände dieser Arten ausgespart bleiben. Um 
Diasporenvorräte lebensraumtypischer Arten zu erhalten, sollte die Entschlammung möglichst nur partiell in un-
terschiedlichen Teilbereichen nacheinander durchgeführt werden. Näheres zu den Maßnahmen findet sich im 
Leitfaden Stillgewässer (NLWKN 2010: Maßnahme 2.1 bis 2.3).  
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Grundsätzliche sind auch alle gewässerverbessernden Maßnahmen, die bei der 

Groppe aufgeführt werden für den Erhalt, die Entwicklung und Verbesserung des LRT 

3260 geeignet. S. dort 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
Im nördlichen Bereich des Gebietes hat die Leine einen naturnahen Abschnitt, der als naturnaher Fluss des 
Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat (FFL) dargestellt wird. Dieser weist zwar selbst wenig LRT-typische flu-
tende Vegetation auf: vereinzelt Callitriche palustris agg., Potamogeton pectinatus, Ranunculus fluitans (RL 3) 
und Sparganium emersum. LRT-typisch sind zudem Butomus umbellatus (RL 3) und stellenweise schmale Röh-
richtstreifen bildend Phalaris arundinacea. Zahlreich und flutend kommt Elodea nuttallii vor, die aber keine wert-
gebende Art für den LRT ist.  
Den oberhalb angrenzenden, mäßig ausgebauten Abschnitt (FVLf) kennzeichnen einzelne Kiesbänke und ei-
nige Teppiche mit zahlreich Ranunculus fluitans, wenig Callitriche palustris agg. und Zannichellia palustris.  
  
Im mäßig ausgebauten Abschnitt (FVLm) unterhalb von FFL sind charakteristische zahlreiche Wassermoose 
häufig. Weitere LRT-typische Arten sind auf diesem Abschnitt: stellenweise dominierend Phalaris arundinacea, 
zahlreich Ranunculus fluitans und wenig Butomus umbellatus, Callitriche palustris agg., Potamogeton pec-
tinatus.  
Zusammen werden diese Strecken dem LRT 3260 zugeordnet. 
Der Erhaltungszustand der oben beschriebenen Abschnitte der Leine ist „C“, denn das Arteninventar ist insge-
samt unvollständig und die Gewässerstrukturen der mäßig ausgebauten Abschnitte sind aktuell zu wenig natur-
nah.  
 

Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt nicht vor. Aber Flächenvergröße-
rung und Reduzierung des C-Anteils auf < 20 % ist anzustreben. 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen Bestandes von naturnahen 
Fließgewässern mit standorttypischer Wasservegetation sowie beständigen Populationen der charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten. Ziel für die einzelnen Gewässer ist die Erhaltung und Förderung naturnaher Ab-
schnitte mit unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer ausgeprägten Breiten- und Tiefen-
varianz, vielfältigen gewässertypischen, insbesondere hartsubstratreichen Sohl- und Sedimentstrukturen, guter 
Wasserqualität, einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens, einem durch-gängigen, unbe-
gradigten Verlauf und zumindest abschnittsweise naturnahem Auewald und beidseitigem Gehölzsaum so-wie 
gut entwickelter flutender Wasservegetation an besonnten Stellen. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um. 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
Förderung eigendynamischer Entwicklungen der Leine,  Rückbau von Befestigungen, Diffuse Nährstoff-, Schad-
stoff- und Feinsedimenteinträge im Gewässersystem der Leine und ihrer Nebenbäche verringern. 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
 Maßnahmenbezeichnung 

Gesamter Lauf  
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Erhaltung der bestehenden Bestände durch extensive Gewäs-
serunterhaltung  

 
 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

3260 C 3,93 ha C 3,93 ha C 3,93 ha C 3,93 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☒  Unterhaltungsverband 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• … 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 

☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☒  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 dem zurückliegenden Ausbau des Flusses, der wenig Varianz in der Strömung, auf der Sohle und am 

Ufer zulässt, und wodurch der Fluss vertieft ist bzw. sich weiter eintieft,.  

 Nährstoffeinträgen,  

 einem „nicht guten“ chemischen Zustand (Belastung durch Quecksilber in Biota, Pges überschritten), 

 Baumreihen und kleinere Forste bzw. standortfremde Feldgehölze aus Hybrid-Pappeln. 
In geringerem Maß beeinträchtigen 

 Verschlammung, 

 Einträge von Feinsedimenten,  

 angeschwemmter Müll. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

 Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes (Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszu-
stand B entwickeln, Bestandsvergrößerung / Entwicklungspotenzial von als FM kartierten Gewässerabschnit-
ten) 

 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer 
o Reduzierung von Fließgewässerabschnitten mit Uferverbau 

o Reduzierung von Abschnitten mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- 
sowie Substratvarianz 
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 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken durch Verbesserung der Sohlstruktur in Bereichen mit: 
o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  

o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 

 Verbesserung und ggf. Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstruktu-
ren durch eine angepasste Gewässerunterhaltung, die ins-besondere für eine Erhöhung der Strukturvielfalt 
im Gewässer – z.B. durch Erhöhung des Totholzanteils – sorgt. 

 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Erhaltung als naturnahes Fließgewässer in einem günstigen Erhaltungsgrad durch Erhaltung von Bereichen: 
o mit unverbauten Ufern,  

o mit einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer ausgeprägten Breiten- und Tiefenvarianz,  

o mit vielfältigen gewässertypischen, ins-besondere hartsubstratreichen Sohl- und Sedimentstrukturen,  

o mit einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens,  

o mit einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf  

o mit abschnittsweise naturnahem Auwald oder Gehölz-saum sowie gut entwickelter flutender Wasservegetation an unbeschat-
teten Stellen  

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung, die insbesondere die Strukturvielfalt im Gewässer bewahrt 

 •Verzicht auf jegliche Ausbaumaßnahmen, die den Erhaltungsgrad des Lebensraumtyps verschlechtern 
könnten 

 Verzicht auf Entfernung von bedeutenden Gewässerstrukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzele-
mente) 

 

  

 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Gewässerunterhaltung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde mit möglichst: 

 Sohlkrautung: abschnittsweise bzw. ein-/wechselseitig, mit zeitlicher Staffelung der Arbeiten. 

Stromstrichkrautung; grundsätzlich mit ausreichendem Abstand zur Sohle.  

 Erhalt/Belassen von Pflanzenbeständen als Refugialzonen 

 Grundräumung: konsequente Schonung von Hartsubstraten (Kies- u. Steinsubstrate), Entnahme nur in 

begründeten Ausnahmefällen 

 Entnahme von Totholz nur im unbedingt notwendigen Maß (Abflusshindernis) 

 bedarfsweise Sedimentreduzierung durch Sandfangbetrieb oberhalb 

 Förderung der Beschattung durch Gehölzentwicklung 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung 

Entwicklung der bestehenden Bestände von EHG C zu B 
Sowie Flächenvergrößerung auf Entwicklungsflächen 

durch gewässerverbessernde Maßnahmen 

 s. Maßnah-
men Groppe 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme  

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 
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☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

3260 C 3,93 ha C 3,93 ha C 3,93 ha C 3,93 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☒  UWB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• … 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 

☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 dem zurückliegenden Ausbau des Flusses, der wenig Varianz in der Strömung, auf der Sohle und am 

Ufer zulässt, und wodurch der Fluss vertieft ist bzw. sich weiter eintieft,.  

 Nährstoffeinträgen,  

 einem „nicht guten“ chemischen Zustand (Belastung durch Quecksilber in Biota, Pges überschritten), 

 Baumreihen und kleinere Forste bzw. standortfremde Feldgehölze aus Hybrid-Pappeln. 
In geringerem Maß beeinträchtigen 

 Verschlammung, 

 Einträge von Feinsedimenten,  

 angeschwemmter Müll. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

 Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes (Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszu-
stand B entwickeln, Bestandsvergrößerung / Entwicklungspotenzial von als FM kartierten Gewässerabschnit-
ten) 

 Veränderung bzw. Verbesserung von Lauf und Struktur der Fließgewässer 
o Reduzierung von Fließgewässerabschnitten mit Uferverbau 

o Reduzierung von Abschnitten mit fehlender bzw. schwacher Laufkrümmung, Krümmungserosion, Längsbänken und Tiefen- 
sowie Substratvarianz 

 

 Erhalt bzw. Herstellung von Kiesbänken durch Verbesserung der Sohlstruktur in Bereichen mit: 
o Fehlende Subtratvarianz 

o Unnatürliche Sohlstrukturen 

o Große Profiltiefe  

o Fehlende Tiefenvarianz  

 Verringerung der Feststoffeinträge im Bereich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
o Reduzierung von Feststoffeinträgen durch Anlage von Uferrandstreifen 

o Extensivierung der angrenzenden Flächennutzung bzw. -unterhaltung 



Vorläufige Maßnahmenblätter 3260 FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 
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 Verbesserung und ggf. Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstruktu-
ren durch eine angepasste Gewässerunterhaltung, die ins-besondere für eine Erhöhung der Strukturvielfalt 
im Gewässer – z.B. durch Erhöhung des Totholzanteils – sorgt. 

 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Erhaltung als naturnahes Fließgewässer in einem günstigen Erhaltungsgrad durch Erhaltung von Bereichen: 
o mit unverbauten Ufern,  

o mit einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer ausgeprägten Breiten- und Tiefenvarianz,  

o mit vielfältigen gewässertypischen, ins-besondere hartsubstratreichen Sohl- und Sedimentstrukturen,  

o mit einer weitgehend natürlichen Dynamik des Abflussgeschehens,  

o mit einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf  

o mit abschnittsweise naturnahem Auwald oder Gehölz-saum sowie gut entwickelter flutender Wasservegetation an unbeschat-
teten Stellen  

 Gewässerschonende Gewässerunterhaltung, die insbesondere die Strukturvielfalt im Gewässer bewahrt 

 •Verzicht auf jegliche Ausbaumaßnahmen, die den Erhaltungsgrad des Lebensraumtyps verschlechtern 
könnten 

 Verzicht auf Entfernung von bedeutenden Gewässerstrukturen (Kies- und Schotterbänke, Totholzele-
mente) 

 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung Groppe)  

 

 W2.1 Vitalisierungsmaßnahmen 

 W3.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur 

 W4.6 Anlage von Uferrandstreifen 
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
GMF 
Die Mähwiese im Westen der ehemaligen Abbaufläche unterhalb des „Brandsiek“ hat in der oberen Hälfte einen 
Streifen mit mesophilem Grünland mäßig feuchter Standorte (GMF).  
 
GMA 
Die ehemalige Abbaufläche auf dem „Schwalbenberg“ wird von einem Mosaik aus Offenland und Pionierwald 
geprägt. Im Kartierzeitraum wurde das Gelände etwa ab Juli von einer Schafherde beweidet. Teile des Offen-
lands haben den Charakter von magerem mesophilen Grünland kalkarmer Standorte (GMA) entwickelt, während 
weite Teile den Charakter halbruderaler Gras- und Staudenfluren (UHT, UHM, mit geringerem Anteil UHF, UHL) 
aufweisen.  
 
GMS, GMK 
Auf dem „Uthberg“ werden relativ artenreiche, extensiv und nicht ganzjährig von Rindern beweidete Flächen als 
GMS dargestellt.  
Gemäß Literatur gehen die Bestände auf ehemalige Magerrasen zurück. Stellenweise deuten darauf u.a. Ori-
ganum vulgare und Medicago lupulina hin, die insgesamt auf der Fläche jedoch nicht zahlreich verbreitet sind. 
Als Nebencodes werden GMA und GMK vergeben, wobei der Standort gemäß BÜK 50 oberflächlich carbonat-
frei und ab einer Tiefe von 1 Meter carbonathaltig ist.  
Weiter östlich sind die Bestände mit GMS im Vergleich etwas artenärmer und tendieren stellenweise aufgrund 
nur weniger mesophiler Arten zu GET (Nebencode). Dafür lassen sich Bereiche mit GMK abgrenzen, die klein-
räumig mit dem GMS vergesellschaftet sind.  
 
Bestände mit sonstigem mesophilem Grünland befinden sich zum einen in der Aue. Sie wurden im Kartierzeit-
raum als Mähwiese genutzt.  
 
Erhaltungszustand / Beeinträchtigungen 
Auf dem „Uthberg“ und dem „Schwalbenberg“ wurden eine artenreiche Bestände mit „B“ bewertet. 
Das GMA auf dem „Schwalbenberg“ beeinträchtigen Vergrasung, Ruderalisierung (z. B. die Ausbreitung von 
Calamagrostis epigejos) und Sukzession. 
Auf dem „Uthberg beeinträchtigt die Summe aus Verbuschung, mäßiger Eutrophierung und Beweidung das 
GMS und GMK. 
Alle GMS-Bestände in der Aue haben den Erhaltungszustand „C“. Insgesamt sind sie kennartenarm und tendie-
ren zu Intensivgrünland (GIA). Das ebenfalls mit dem Erhaltungszustand „C“ bewertete GMF im Westen der 
ehemaligen Abbaufläche unterhalb des „Brandsiek“ tendiert zu GIF. 
Beeinträchtigungen beruhen auf Nährstoffeinträgen, die allerdings innerhalb der Aue auch charakteristisch sind, 
jedoch durch frühere Ackernutzung und intensive Grünlandnutzung vermutlich verstärkt wurden. Davon mit ver-
bunden können profitieren Gräser mit höheren Nährstoffansprüchen profitieren, was zur Übergängen zu Um-
wandlung in GIA bzw. GIF führten kann.  
Bei den GMS-Flächen in der Aue ist unklar, wie weit sie rotierend als Mähwiese und Weide genutzt werden. Zu 
intensive bzw. häufige Beweidung kann zu einem Rückgang an Mähwiesenarten führen, so dass schließlich die 
Kriterien für den LRT nicht mehr zutreffen. 
 

Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt nicht vor. Aber Flächenvergröße-
rung und Reduzierung des C-Anteils auf < 20 % ist anzustreben. Auf geeigneten Standorten sollten GI/GE o-
der GM ohne LRT zu 6510 entwickelt werden. Auf feuchten Standorten hat allerdings die Wiederherstellung 
von Nasswiesen Vorrang. 
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Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen und vernetzten Bestands von 
mageren Flachland-Mähwiesen aller standortbedingten Ausprägungen. Erhaltungsziel für die einzelnen Vorkom-
men sind artenreiche, nicht oder wenig gedüngte Mähwiesen bzw. wiesenartige Extensivweiden auf von Natur 
aus mäßig feuchten bis mäßig trockenen Standorten mit natürlichem Relief in landschaftstypischer Standortab-
folge, vielfach im Komplex mit Magerrasen oder Feuchtgrünland sowie mit landschaftstypischen Gehölzen (He-
cken, Gebüsche, Baumgruppen, alte Obstbaumbestände). 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um. 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
Im Zuge der Beweidung mit Schafen sollte das GMA auf dem „Schwalbenberg“ weiter entwickelt werden und mit 
gelegentlicher Pflegemahd die Verbreitung von Gehölzen und eine fortschreitende Verbrachung begrenzt wer-
den. 
Auf dem „Uthberg“ sollte der gute Zustand im Rahmen der bestehenden Extensivweide aufrechterhalten wer-
den. Zu bevorzugen ist eine kurzzeitige, möglichst intensive Beweidung (Umtriebsweide, 1-2 Weidegänge pro 
Jahr). Eine Pflegemahd ist hin- und wieder erforderlich, um die Verbuschung zu begrenzen.  
In der Aue sollte eine Nutzungskombination aus Extensivweide und Mähwiese auf den Erhalt als LRT abge-
stimmt werden. Sofern eine Beweidung erwünscht ist, ist die Mahd der Flächen mit anschließender Nachbewei-
dung zu empfehlen. Im Rahmen einer Mähwiesennutzung sollten die Flächen, sofern in der Aue möglich und mit 
anderen Schutzzielen vereinbar, zweimal pro Jahr zwischen Juni und Oktober im Abstand von mindestens 40 
Tagen gemäht werden. 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Grundsicherung der vorhandenen Flachlandmähwiesen 
 

8,2 ha E6510GS 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

6510 C 8,2 C 1,22 ha 
B, 6,99 
ha C 

8,2 C 1,22 ha 
B, 6,99 
ha C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 
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 ☐  … 
nachrichtlich 
☒  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Beeinträchtigungen beruhen auf Nährstoffeinträgen, die allerdings innerhalb der Aue auch charakteris-

tisch sind, jedoch durch frühere Ackernutzung und intensive Grünlandnutzung vermutlich verstärkt wur-
den. 

 Alle GMS-Bestände in der Aue haben den Erhaltungszustand „C“. Insgesamt sind sie kennartenarm und 
tendieren zu Intensivgrünland 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

 Erhaltung  

 Erhaltung oder Wiederherstellung als extensiv genutzte, artenreiche Wiesen in einem günstigen Erhal-
tungsgrad auf mäßig bis gut nährstoffversorgten, mäßig feuchten Standorten mit stabilen Populationen der 
lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Bewahrung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine ange-
passte Bewirtschaftung und Pflege einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Re-
lief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Erhalt eines günstigen Erhaltungszustandes: 
o mittlere Strukturvielfalt erhalten und/oder weiter entwickeln 

o teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräu-
tern erhalten und/oder weiter entwickeln 

o Gesamtdeckungsgrad typischer Kräuter mittel (meist 15 30 %) 

o naturraumtypisches Artenspektrum gut vertreten; je nach Standorten i. d. R. Vorkommen von 10-15 (Auen, Kalk) oder 

o 8-10 Arten aus den Gruppen 1-3 in zahlreichen, in der Fläche verteilten Exemplaren. 

o Vorkommen einzelner Magerkeitszeiger erhalten und/oder weiter entwickeln 

o Bewahrung des Offenlandcharakters der Flächen mit LRT 6510 durch Unterbindung von Sukzession 

 

Wiederherstellung  

 Verbesserung oder Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen 
durch eine angepasste Bewirtschaftung und Pflege einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen 
hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes: 
 mittlere Strukturvielfalt weiter entwickeln 

 teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräutern entwi-
ckeln 

 Vorkommen einzelner Magerkeitszeiger entwickeln 

 Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszustand B entwickeln 

 Erweiterung des Flächenanteils von Magerasen und Saumgesellschaften: 

 langfristige Flächenvergrößerung durch Entwicklung von Intensivgrünland durch extensive Nutzung sowie Umwandlung von Ackerflä-
chen in Extensivgrünland  

 Etablierung / Entwicklung geeigneter extensiver Nutzungsformen / Bewirtschaftungsformen 

 Gezielte Entnahme von Gehölzen, Etablierung von Mahd / Beweidung 

 Verringerung der Nährstoffeinträge von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 

 Verbesserung des Erhaltungsgrads auf der mit „C“ bewerteten Fläche (senken unter einen Anteil von 20 %) 
durch ein angepasstes Pflegemanagement  

 Flächenvergrößerung durch Wiederherstellung des Lebensraumtyps auf geeigneten Standorten mit meso-
philem Grünland ohne LRT-Zuweisung, artenarmem Extensiv- oder Intensivgrünland 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

a) ohne die Umwandlung in eine andere Nutzungsform oder Erneuerung der Grasnarbe; ausgenommen 
ist die Ansaat auf Flächen, die zerstört wurden, 

b) ohne Veränderung des Bodenreliefs insbesondere durch Verfüllen von Bodensenken, -mulden und –
rinnen und durch Einebnung und Planierung, 

c) ohne zusätzliche Entwässerung, 
d) organische Düngung nur bei streifenförmiger Ausbringung, 
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e) ohne Einsatz von chem. Pflanzenschutzmitteln; der Einsatz bei Auftreten von Problemunkräutern ist 
nach Anzeige bei der unteren Naturschutzbehörde gem. Abs. 6 zulässig. 

 
Finanzierung durch Erschwernisausgleich 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte  Maßnahmenbezeichnung   

Wiederherstellung des günstigen EHG/LRT  
 

Mind. 6.5 ha W6510C 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

6510 C 8,2 C 1,22 ha 
B, 6,99 
ha C 

8,2 C 1,22 ha 
B, 6,99 
ha C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• örtliche Bewirtschafter 
• Örtliche Naturschutzstiftung als Flä-

cheneigentümer 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Beeinträchtigungen beruhen auf Nährstoffeinträgen, die allerdings innerhalb der Aue auch charakteris-

tisch sind, jedoch durch frühere Ackernutzung und intensive Grünlandnutzung vermutlich verstärkt wur-
den. 

 Alle GMS-Bestände in der Aue haben den Erhaltungszustand „C“. Insgesamt sind sie kennartenarm und 
tendieren zu Intensivgrünland 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  

 Erhaltung oder Wiederherstellung als extensiv genutzte, artenreiche Wiesen in einem günstigen Erhal-
tungsgrad auf mäßig bis gut nährstoffversorgten, mäßig feuchten Standorten mit stabilen Populationen der 
lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Bewahrung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine ange-
passte Bewirtschaftung und Pflege einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Re-
lief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Erhalt eines günstigen Erhaltungszustandes: 
o mittlere Strukturvielfalt erhalten und/oder weiter entwickeln 
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o teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräu-
tern erhalten und/oder weiter entwickeln 

o Gesamtdeckungsgrad typischer Kräuter mittel (meist 15 30 %) 

o naturraumtypisches Artenspektrum gut vertreten; je nach Standorten i. d. R. Vorkommen von 10-15 (Auen, Kalk) oder 

o 8-10 Arten aus den Gruppen 1-3 in zahlreichen, in der Fläche verteilten Exemplaren. 

o Vorkommen einzelner Magerkeitszeiger erhalten und/oder weiter entwickeln 

o Bewahrung des Offenlandcharakters der Flächen mit LRT 6510 durch Unterbindung von Sukzession 

 

Wiederherstellung  

 Verbesserung oder Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen 
durch eine angepasste Bewirtschaftung und Pflege einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen 
hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes: 
 mittlere Strukturvielfalt weiter entwickeln 

 teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräutern entwi-
ckeln 

 Vorkommen einzelner Magerkeitszeiger entwickeln 

 Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszustand B entwickeln 

 Erweiterung des Flächenanteils von Magerasen und Saumgesellschaften: 

 langfristige Flächenvergrößerung durch Entwicklung von Intensivgrünland durch extensive Nutzung sowie Umwandlung von Ackerflä-
chen in Extensivgrünland  

 Etablierung / Entwicklung geeigneter extensiver Nutzungsformen / Bewirtschaftungsformen 

 Gezielte Entnahme von Gehölzen, Etablierung von Mahd / Beweidung 

 Verringerung der Nährstoffeinträge von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 

 Verbesserung des Erhaltungsgrads auf der mit „C“ bewerteten Fläche (senken unter einen Anteil von 20 %) 
durch ein angepasstes Pflegemanagement  

 Flächenvergrößerung um etwa xy ha durch Wiederherstellung des Lebensraumtyps auf geeigneten Stand-
orten mit mesophilem Grünland ohne LRT-Zuweisung, artenarmem Extensiv- oder Intensivgrünland 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  
 
Auf den Flächen mit mageren Flachland-Mähwiesen im Erhaltungsgrad C Etablierung von geeigneten Bewirtschaftungskon-
zepten zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes: 
 
 
Verzicht auf Düngung 
Etablierung von Förderprogrammen wie GL4 mit entsprechenden Bewirtschaftungspaketen 
 
Einschränkung der Düngung 
Eine Düngung der Bestände mit Stickstoff und Nährelementen sollte maximal in der Höhe des Entzuges (auf Grundlage von 
Bodenanalysen und Entzugsbilanzen) erfolgen. Am günstigsten ist die Ausbringung von Festmist (keine Gülle), durch eine 
P/K-Düngung wird insbesondere der Kräuterreichtum gefördert. 
 
Mahd als Erhaltungsmaßnahme 
Durch eine ein- bis dreischürige Mahd mit Abtransport des Mahdguts lassen sich Glatthaferwiesen erhalten. Die Nutzung 
richtet sich dabei nach der Produktivität des Standorts (JÄGER et al. 2002). Für schwachwüchsige bis mäßig nährstoffreiche 
Bestände eignet sich eine ein- bis zweischürige Mahd. Auf produktiveren Standorten bzw. zur Aushagerung nährstoffreicher 
Bestände ist eine dreischürige Nutzung möglich. Die Mahd sollte i. d. R. zwischen Juni und Oktober durchgeführt werden. 
Dabei sollte die zweite Nutzung frühestens nach 40 Tagen, besser 8 Wochen nach der ersten Mahd erfolgen. Zur Förderung 
niederwüchsiger konkurrenzschwacher Kräuter (z. B. Wiesen-Platterbse) empfiehlt sich eine frühere Mahd bis etwa Ende 
Mai (ab dem Ährenschieben bis vor Beginn der Blüte der bestandsbildenden Obergräser). 
 
Aushagerungsmahd: 
Eine Aushagerung stark aufgedüngter oder verbrachter Glatthaferwiesen ist prinzipiell durch ein zwei- bis dreischüriges Mah-
dregime im Zeitraum zwischen Ende Mai bis Oktober bei gleichzeitigem Verzicht auf Düngung möglich. Der Renaturierungs-
erfolg ist dabei insbesondere vom Ausgangszustand und Bodentyp abhängig (BRIEMLE et al. 1991). Nährstoffreiche Mine-
ralböden oder Braunerden besitzen beispielsweise ein hohes Nährstoff-nachlieferungsvermögen, so dass eine Aushage-
rungsmahd über Jahrzehnte keine deutlichen Erfolge zeigen kann. Eine Aushagerung durch Mahd sollte am ehesten für ver-
brachte Bestände auf mittleren oder mageren Böden angestrebt werden. Dennoch muss auch hier eine gewisse Zeitspanne 
von mehreren Jahren eingeplant werden, bevor ein deutlicher Ertragsrückgang und eine Aushagerung des Standorts erreicht 
ist. Werden brachliegende Flächen wieder in eine Nutzung überführt, ist es wichtig, faunistische Kontrollen durchzuführen 



Vorläufige Maßnahmenblätter 6510 FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 

 
6 

 

und beim Vorkommen besonderer Arten ggf. Teilflächen durch nur gelegentliche späte Mahd zu erhalten bzw. von der Nut-
zung auszusparen. Dies gilt insbesondere für wertvolle Kontaktbiotope wie z. B. Saumgesellschaften, Röhrichte oder Hoch-
staudenfluren sowie auch kleinere Gebüsche in angemessenem Umfang. 

Beweidung 
Die Zweit- oder Drittnutzungen sind auch in Form einer Beweidung durchführbar, wobei jedoch eine ausschließ-
liche Mahdnutzung zum Erhalt der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung immer zu bevorzugen ist. Da-
bei hat sich eine kurzzeitige, möglichst intensive Beweidung (Hutung bzw. Umtriebsweide, 1–2 Weidegänge pro 
Jahr, Weidetermine entsprechend den Mahdterminen) mit Rindern oder Schafen bewährt. Die Beweidung sollte 
erst ab Vegetationshöhen von 15 bis max. 35 cm erfolgen. Je nach Auswuchsmenge sind Besatzstärken von 
0,3–2 GVE/ha und Jahr (Besatzdichte muss entsprechend der Umtriebszeit festgelegt werden) möglich. Weiter-
hin kommt auch eine Winter- oder Frühjahrsbeweidung bis Ende April (bei Vorkommen von wiesenbrütenden 
Vogelarten Ende März) mit Schafen in Betracht, wodurch insbesondere niederwüchsige Arten gefördert werden 
können. Zur Vermeidung von Verbuschungs- und Verbrachungstendenzen sowie der Ausbreitung von Störzei-
gern („Weidereste“) ist eine (selektive) Nachmahd der Flächen erforderlich. Die nachbeweideten Flächen sollten 
regelmäßig auf ungünstige Veränderungen der Artenzusammensetzung kontrolliert werden (Monitoring), um ggf. 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
 
Magere Glatthaferwiesen (v. a. auf feuchteren Standorten) können bedeutende Lebensräume für wiesenbrü-
tende Vogelarten sowie diverse gefährdete Insektenarten darstellen, was zu Zielkonflikten bei einer bestandser-
haltenden Pflege führen kann. Die Nutzung muss auf eventuelle Brutvorkommen abgestimmt werden. 
 
 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Flächenvergrößerung auf potentiell geeigneten Flächen Potentiell mög-
lich: 
95,73 ha s.u. 

W6510F 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

6510 C 8,2 C 1,22 ha 
B, 6,99 
ha C 

8,2 C 1,22 ha 
B, 6,99 
ha C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☒  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• Naturschutzstiftung 
• Örtliche Bewirtschafter 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 
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wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Beeinträchtigungen beruhen auf Nährstoffeinträgen, die allerdings innerhalb der Aue auch charakteris-

tisch sind, jedoch durch frühere Ackernutzung und intensive Grünlandnutzung vermutlich verstärkt wur-
den. 

 Alle GMS-Bestände in der Aue haben den Erhaltungszustand „C“. Insgesamt sind sie kennartenarm und 
tendieren zu Intensivgrünland 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  

 Erhaltung oder Wiederherstellung als extensiv genutzte, artenreiche Wiesen in einem günstigen Erhal-
tungsgrad auf mäßig bis gut nährstoffversorgten, mäßig feuchten Standorten mit stabilen Populationen der 
lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Bewahrung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine ange-
passte Bewirtschaftung und Pflege einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Re-
lief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Erhalt eines günstigen Erhaltungszustandes: 
o mittlere Strukturvielfalt erhalten und/oder weiter entwickeln 

o teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräu-
tern erhalten und/oder weiter entwickeln 

o Gesamtdeckungsgrad typischer Kräuter mittel (meist 15 30 %) 

o naturraumtypisches Artenspektrum gut vertreten; je nach Standorten i. d. R. Vorkommen von 10-15 (Auen, Kalk) oder 

o 8-10 Arten aus den Gruppen 1-3 in zahlreichen, in der Fläche verteilten Exemplaren. 

o Vorkommen einzelner Magerkeitszeiger erhalten und/oder weiter entwickeln 

o Bewahrung des Offenlandcharakters der Flächen mit LRT 6510 durch Unterbindung von Sukzession 

  

Wiederherstellung  

 Verbesserung oder Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen 
durch eine angepasste Bewirtschaftung und Pflege einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen 
hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes: 
 mittlere Strukturvielfalt weiter entwickeln 

 teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräutern entwi-
ckeln 

 Vorkommen einzelner Magerkeitszeiger entwickeln 

 Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszustand B entwickeln 

 Erweiterung des Flächenanteils von Magerasen und Saumgesellschaften: 

 langfristige Flächenvergrößerung durch Entwicklung von Intensivgrünland durch extensive Nutzung sowie Umwandlung von Ackerflä-
chen in Extensivgrünland  

 Etablierung / Entwicklung geeigneter extensiver Nutzungsformen / Bewirtschaftungsformen 

 Gezielte Entnahme von Gehölzen, Etablierung von Mahd / Beweidung 

 Verringerung der Nährstoffeinträge von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 

 

 Verbesserung des Erhaltungsgrads auf der mit „C“ bewerteten Fläche (senken unter einen Anteil von 20 %) 
durch ein angepasstes Pflegemanagement  

 Flächenvergrößerung durch Wiederherstellung des Lebensraumtyps auf geeigneten Standorten mit meso-
philem Grünland ohne LRT-Zuweisung, artenarmem Extensiv- oder Intensivgrünland 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

 
Zunächst wurden im NSG alle Grünländer / Dauergrünländer identifiziert, die sich im Eigentum einer Natur-
schutzstiftung oder im öffentlichen Eigentum (Land, Landkreis, Stadt) befinden. Hierbei handelt es sich haupt-
sächlich um Grünländer des Biotoptyps GIA, GIT oder GET ohne Einstufung als LRT. Darüber hinaus gibt es 
Flächen, die als Entwicklungsflächen für 6510 kartiert wurden. Hierbei handelt es sich um potentiell geeignete 
Flächen. Durch die Etablierung geeigneter Bewirtschaftungskonzepte sollten hier Magere Flachland-Mähwiesen 
entwickelt werden. Welche hierfür in Frage kommen, hängt maßgeblich von den Bewirtschaftern ab, die hierfür 
gewonnen werden können.  
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Flächen: 
Entwicklungsflächen 6510 lt. Kartierung: 8,6 ha 
Flächen im öffentlichen Eigentum: 26,65 ha 
Flächen im Eigentum einer Naturschutzstiftung außerhalb des FFH-Gebietes: 60,48 ha 
 
Folgende Maßnahmen / Bewirtschaftungen kommen in Frage 
 
Verzicht auf Düngung 
Etablierung von Förderprogrammen wie GL4 mit entsprechenden Bewirtschaftungspaketen 
 
Einschränkung der Düngung 
Eine Düngung der Bestände mit Stickstoff und Nährelementen sollte maximal in der Höhe des Entzuges (auf Grundlage von 
Bodenanalysen und Entzugsbilanzen) erfolgen. Am günstigsten ist die Ausbringung von Festmist (keine Gülle), durch eine 
P/K-Düngung wird insbesondere der Kräuterreichtum gefördert. 
 
Wiederherstellung des LRT durch Aushagerungsmahd 
Eine Aushagerung stark aufgedüngter oder verbrachter Glatthaferwiesen ist prinzipiell durch ein zwei- bis 
dreischüriges Mahdregime im Zeitraum zwischen Ende Mai bis Oktober bei gleichzeitigem Verzicht auf Düngung 
möglich. Der Renaturierungserfolg ist dabei insbesondere vom Ausgangszustand und Bodentyp abhängig 
(BRIEMLE et al. 1991). Nährstoff-reiche Mineralböden oder Braunerden besitzen beispielsweise ein hohes 
Nährstoff-nachlieferungsvermögen, so dass eine Aushagerungsmahd über Jahrzehnte keine deutlichen Erfolge 
zeigen kann. Eine Aushagerung durch Mahd sollte am ehesten für verbrachte Bestände auf mittleren oder ma-
geren Böden angestrebt werden. Dennoch muss auch hier eine gewisse Zeitspanne von mehreren Jahren ein-
geplant werden, bevor ein deutlicher Ertragsrückgang und eine Aushagerung des Standorts erreicht ist. Werden 
brachliegende Flächen wieder in eine Nutzung überführt, ist es wichtig, faunistische Kontrollen durchzuführen 
und beim Vorkommen besonderer Arten ggf. Teilflächen durch nur gelegentliche späte Mahd zu erhalten bzw. 
von der Nutzung auszusparen. Dies gilt insbesondere für wertvolle Kontaktbiotope wie z. B. Saumgesellschaf-
ten, Röhrichte oder Hochstaudenfluren sowie auch kleinere Gebüsche in angemessenem Umfang. 
Beweidung 
Die Zweit- oder Drittnutzungen sind auch in Form einer Beweidung durchführbar, wobei jedoch eine ausschließ-
liche Mahdnutzung zum Erhalt der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung immer zu bevorzugen ist. Da-
bei hat sich eine kurzzeitige, möglichst intensive Beweidung (Hutung bzw. Umtriebsweide, 1–2 Weidegänge pro 
Jahr, Weidetermine entsprechend den Mahdterminen) mit Rindern oder Schafen bewährt. Die Beweidung sollte 
erst ab Vegetationshöhen von 15 bis max. 35 cm erfolgen. Je nach Auswuchsmenge sind Besatzstärken von 
0,3–2 GVE/ha und Jahr (Besatzdichte muss entsprechend der Umtriebszeit festgelegt werden) möglich. Weiter-
hin kommt auch eine Winter- oder Frühjahrsbeweidung bis Ende April (bei Vorkommen von wiesenbrütenden 
Vogelarten Ende März) mit Schafen in Betracht, wodurch insbesondere niederwüchsige Arten gefördert werden 
können. Zur Vermeidung von Verbuschungs- und Verbrachungstendenzen sowie der Ausbreitung von Störzei-
gern („Weidereste“) ist eine (selektive) Nachmahd der Flächen erforderlich. Die nachbeweideten Flächen sollten 
regelmäßig auf ungünstige Veränderungen der Artenzusammensetzung kontrolliert werden (Monitoring), um ggf. 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Neuentwicklung des LRT mittels Artentransfermaßnahmen 
Eine bewährte Möglichkeit zur Neuentwicklung von Glatthaferwiesen auf Ackerflächen ist die gezielte Wiederan-
siedlung durch das Ausbringen von Samen der lebensraumtypischen Pflanzenarten. Dies ist z. B. durch Aus-
bringen geeigneter Saatmischungen möglich (vgl. z. B. VAHLE 2015). Am besten eignet sich jedoch die Ver-
wendung von autochthonem Saatgut, das die für die Region charakteristischen und an die lokalen Standortbe-
dingungen angepassten Unterarten und Ökotypen beinhaltet. So ist gewährleistet, dass die genetische Diversi-
tät bewahrt bleibt und der gesamte Artenpool der Zielartengemeinschaft, inklusive sehr seltener Arten, übertra-
gen werden kann. Die Auswahl der geeigneten Methode zur Samengewinnung und –übertragung hängt von den 
jeweiligen standörtlichen Rahmenbedingungen ab. 
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
Entlang des Flussufers sind Uferstaudenfluren der Stromtäler nur an einzelnen Stellen und an einem Altarm 
ausgeprägt. Sie sind vergesellschaftet mit halbruderalen Gras- und Uferstaudenfluren feuchter Standorte (UHF), 
in denen die kennzeichnenden Arten des LRT fehlen oder nur vereinzelt vorkommen.  
Der Komplex aus UHF und UFT wurde durch einen Zaun von der angrenzenden Beweidung ausgenommen.  
Auf dem ehemaligen Abbaugelände unterhalb des „Brandsiek“ hat sich eine Pestwurzflur entwickelt, die als 
UFW des sich dort entwickelnden Weidenpionierwaldes (WPW) dargestellt wird. Sie ist mit Rubusgestrüpp 
(BRR) vergesellschaftet.  
 
Erhaltungszustand / Beeinträchtigungen 
Der Erhaltungszustand aller Bestände ist mit „C“ bewertet. Sie sind kennartenarm und stark beeinträchtigt von 
übermäßigen Nährstoffeinträgen. Der Anteil typischer Hochstauden liegt unter 50%, während u.a. Urtica dioica 
und Phalaris arundinacea dominieren. 
An der Leine sind weitere Beeinträchtigungen  
- die steilen Uferböschungen: Sie weisen eine geringe Standortvielfalt und bei mittlerem Wasserstand in 
den höher gelegenen Bereichen eher frische und weniger feuchte Standortbedingungen auf.  
- die Ausbreitung von Impatiens glandulifera,  
- Verbuschung.  
 

Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt vor. Reduzierung des C-Anteils auf 0 % 
ist notwendig, Flächenvergrößerung ist anzustreben. Für 6430 gibt es im Gebiet grundsätzlich größeres Ent-
wicklungspotenzial entlang der Leine. 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen und vernetzten Bestands 
feuchter Hochstaudenfluren aller standortbedingten Ausprägungen. Erhaltungsziel für die einzelnen Vorkommen 
sind artenreiche Hochstaudenfluren auf mäßig nährstoffreichen, feuchten bis nassen Standorten naturnaher 
Ufer und Waldränder, die je nach Ausprägung keine bis geringe oder zumindest keine dominierenden Anteile 
von Nitrophyten und Neophyten aufweisen. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen 
Populationen vor. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um. 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
Vordringliche Maßnahme sollte es sein, Nährstoffeinträge – u.a. aus der Landwirtschaft – weiter zu reduzieren. 
Vor allem auf der Westseite der Leine werden Flächen ackerbaulich bewirtschaftet und dabei in der Regel Ab-
stände zwischen 6 und 10 Metern zum Fluss eingehalten. Teilweise sind die Abstände geringer, stellenweise 
auch breiter. Wenn möglich sollte ein Ausgleich dafür gesucht werden,  die Düngung auf einem breiteren Strei-
fen zum Fluss einzustellen. Weitere direkte Einträge von Nährstoffen könnten dadurch zumindest im FFH-Gebiet 
verringert werden.  
Gemäß den Hinweisen zur Pflege- und Entwicklung von FFL und FVL, sollten soweit möglich eigendynamische 
Entwicklungen des Flusses zugelassen, bspw. Uferabbrüche, Sturzbäume im Wasser etc. toleriert werden. Die 
Entwicklung standorttypischer Gehölzsäume der Weichholzaue bietet Potenziale im Hinblick auf Habitatqualitä-
ten im Flussbett, den Rückhalt von Feinstoffen und Nährstoffen, sollte aber mit Zielen der Entwicklung von UFT 
(LRT 6430) und der Entwicklung flutender Vegetation des LRT 3260 abgestimmt werden. 
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380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Entwicklung von Hochstaudenfluren von EHG  C zu B 
 

0,55 ha W6430 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

6430 B 0,55 ha C 0,55 ha C 0,55 ha C 0,55 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Ortsansässige Landwirte 
• Unterhaltungsverband 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 

☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 stark beeinträchtigt von übermäßigen Nährstoffeinträgen. Der Anteil typischer Hochstauden liegt unter 

50%, während u.a. Urtica dioica und Phalaris arundinacea dominieren. 

 steile Uferböschungen: Sie weisen eine geringe Standortvielfalt und bei mittlerem Wasserstand in den 
höher gelegenen Bereichen eher frische und weniger feuchte Standortbedingungen auf.  

 Ausbreitung von Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera),  

 Verbuschung. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

Gebietsspezifisch: 
►Ziel ist die Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen EHZ (B) 
Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Wiederherstellung als artenreiche Hochstaudenfluren (einschließlich ihrer Vergesellschaftungen mit Röh-
richten und Großseggenrieden) in einem günstigen Erhaltungsgrad auf feuchten bis nassen, mehr oder we-
niger nährstoffreichen Standorten an Gewässerufern und feuchten Waldrändern mit stabilen Populationen 
der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 



Vorläufige Maßnahmenblätter 6430 FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 

 
3 

 

 Verbesserung und ggf. Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstruktu-
ren durch eine angepasste Pflege bzw. Gewässerunterhaltung einschließlich der Minimierung von Beein-
trächtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Entwicklung vorhandener Bestände durch Schaffung und Erhalt von Uferrandstreifen 

 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Flächen 

 Zurückdrängung der Neophyten 

 Gewässerstruktur verbessernde Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für die feuchte Hoch-
staudenflur bei  

 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Erhalt vorhandener Bestände: Erhaltung als artenreiche Hochstaudenfluren (ein-schließlich ihrer Vergesell-
schaftungen mit Röhrichten und Großseggenrieden) in einem günstigen Erhaltungsgrad auf feuchten bis 
nassen, mehr oder weniger nähr-stoffreichen Standorten an Gewässerufern und feuchten Waldrändern 
mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Bewahrung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine ange-
passte Pflege bzw. Gewässerunterhaltung einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen hinsicht-
lich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

Reduzierung der Nährstoffbelastung der Flächen 

 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:7.500 mit Maßnahmendarstellung)  

Mögliche Pflegemaßnahmen 

• Aushagerung in den ersten 5 Jahren durch zweimalige Mahd: 1. Mahd früh von Mitte bis Ende Mai, 2. Mahd 
spät ab Ende August (d.h. außerhalb der Flugzeit der meisten flugfähigen Wasserinsekten), soweit möglich 
per Balkenmäher und mit einer Schnitthöhe von nicht unter 10 cm. Das Mähgut muss von der Fläche abge-
fahren werden.  

• Spätestens ab dem sechsten Jahr einmalige Mahd der Staudenfluren alle zwei bis fünf Jahre zwischen Sep-
tember und Februar, wobei wechselnde Teilflächen ungemäht bleiben können; soweit möglich per Balken-
mäher und mit einer Schnitthöhe von nicht unter 10 cm. Das Mähgut muss von der Fläche abgefahren wer-
den. Aufkommen von starkem Gehölzjungwuchs innerhalb der Hochstaudenfluren ist gezielt zu entfernen. 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Flächenvergrößerung Potentiell ge-
eignet 
2,5 ha 

W6430F 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ Wiederherstellungsmaßnahme  

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-

nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 

☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  

      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

6430 B 0,55 ha C 0,55 ha C 0,55 ha C 0,55 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 

☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 

 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☒  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 

       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 

Partnerschaften für die Umsetzung 
• Unterhaltungsverband 
• Ortsansässige Bewirtschafter 
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nachrichtlich 

☐  Schutzgebietsverordnung 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☒  Förderprogramme 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 

nachrichtlich 

☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 stark beeinträchtigt von übermäßigen Nährstoffeinträgen. Der Anteil typischer Hochstauden liegt unter 

50%, während u.a. Urtica dioica und Phalaris arundinacea dominieren. 

 steile Uferböschungen: Sie weisen eine geringe Standortvielfalt und bei mittlerem Wasserstand in den 
höher gelegenen Bereichen eher frische und weniger feuchte Standortbedingungen auf.  

 Ausbreitung von Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera),  

 Verbuschung. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 

auch Karte der Erhaltungsziele)  

Gebietsspezifisch: 
►Ziel ist die Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen EHZ (B) 
Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Wiederherstellung als artenreiche Hochstaudenfluren (einschließlich ihrer Vergesellschaftungen mit Röh-
richten und Großseggenrieden) in einem günstigen Erhaltungsgrad auf feuchten bis nassen, mehr oder we-
niger nährstoffreichen Standorten an Gewässerufern und feuchten Waldrändern mit stabilen Populationen 
der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung und ggf. Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstruktu-
ren durch eine angepasste Pflege bzw. Gewässerunterhaltung einschließlich der Minimierung von Beein-
trächtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

 Entwicklung vorhandener Bestände durch Schaffung und Erhalt von Uferrandstreifen 

 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Flächen 

 Zurückdrängung der Neophyten 

 Gewässerstruktur verbessernde Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für die feuchte Hoch-
staudenflur bei  

 
Zur Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

 Erhalt vorhandener Bestände: Erhaltung als artenreiche Hochstaudenfluren (ein-schließlich ihrer Vergesell-
schaftungen mit Röhrichten und Großseggenrieden) in einem günstigen Erhaltungsgrad auf feuchten bis 
nassen, mehr oder weniger nähr-stoffreichen Standorten an Gewässerufern und feuchten Waldrändern 
mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Bewahrung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen durch eine ange-
passte Pflege bzw. Gewässerunterhaltung einschließlich der Minimierung von Beeinträchtigungen hinsicht-
lich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation 

Reduzierung der Nährstoffbelastung der Flächen 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:7.500 mit Maßnahmendarstellung)  

Auf potentiell geeigneten feuchten Ruderalfluren: 
• Aushagerung in den ersten 5 Jahren durch zweimalige Mahd: 1. Mahd früh von Mitte bis Ende Mai, 2. Mahd 

spät ab Ende August (d.h. außerhalb der Flugzeit der meisten flugfähigen Wasserinsekten), soweit möglich 
per Balkenmäher und mit einer Schnitthöhe von nicht unter 10 cm. Das Mähgut muss von der Fläche abge-
fahren werden. 

• Spätestens ab dem sechsten Jahr einmalige Mahd der Staudenfluren alle zwei bis fünf Jahre zwischen Sep-
tember und Februar, wobei wechselnde Teilflächen ungemäht bleiben können; soweit möglich per Balken-
mäher und mit einer Schnitthöhe von nicht unter 10 cm. Das Mähgut muss von der Fläche abgefahren wer-
den. Aufkommen von Gehölzjungwuchs innerhalb der Hochstaudenfluren ist gezielt zu entfernen. 
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• Aufkommen von invasiven gebietsfremden Pflanzenarten wie insbesondere von Drüsigem Springkraut (Im-
patiens glandulifera), Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) und Staudenknöterich-Arten (Fall-
opia sp.) sind gezielt zu bekämpfen. 

• keine Düngung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
• Keine Lagerung (landwirtschaftliche Geräte, Mist, Silagemieten o.Ä.) 
 
Je nach Flächenverfügbarkeit und Bereitschaft der Eigentümer bzw. Bewirtschafter umsetzbar.  
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
Flächengröße lt. Kartierung (ArcGIS): ca. 0,05 ha 
Bachlauf und Quelle, die dem LRT zugeordnet wurden, befinden sich im Waldgebiet „Heide“. 
 
Im Mittel ist der Kalktuffquellbach etwas breiter als 1 m. Tendenziell fließt er gestreckt mit natürlicher Morpholo-
gie, vor allem im unteren Bereich mit Kalküberzügen u. a. auf Baumwurzeln, die dort kleine Terrassen bilden. 
Carex strigosa (ein Schwachbasenzeiger) ist dort an den Ufern relativ zahlreich vertreten. Im oberen Teil und in 
den Seitenbächen finden sich nur vereinzelt Sinterüberzüge auf herabgefallenen Zweigen oder an Steinen. Im 
Bachbett wurden vereinzelt Brachythecium rivulare festgestellt. Den LRT kennzeichnende Moose wurden im 
Bachbett nicht sicher festgestellt. Dagegen kommt auf der oberen Strecke zahlreich Chrysosplenium oppositifo-
lium in den Uferbereichen vor, eine typische Art kalkarmer Quellen.  
Von unten nach oben wurde die Bachstrecke soweit in den LRT 7220 einbezogen, wie Sinterspuren oder gar 
kleine Terrassen festgestellt werden konnten.  
Ein kurzer, weiter im Südensüdlich des bisher als LRT entspringenden, separaten Bachabschnitts wurde dem 
LRT 7220 neu zugeordnet.  
 
Die Rieselquelle im Nordwesten  des Kalktuffquellbachs fällt zeitweilig trocken. Ihre Lage wurde etwas weiter im 
Nordwesten aufgenommen, als in der Monitoring-Wiederholungskartierung von  2015 dargestellt. Sie wird von 
Erlen umgeben, hat insgesamt wenig krautige Vegetation und ist von moosüberzogenen Steinen, Kies und et-
was schwachem liegendem Totholz geprägt. Randlich geht sie stellenweise in sumpfige Quellbereiche über. Es 
ist nur wenig Sinter vorhanden.  
 
Der Erhaltungszustand des FQK wurde insgesamt mit „B“ bewertet. Während Kalkkrusten und einzelnen 
Kalktuffterrassen deutlich erkennbar sind (Habitatstrukturen = „B“), ist die LRT-typische Vegetation in Bezug auf 
die Moose defizitär (Arteninventar = „C“).  
Die Rieselquelle FQR wird mit dem Erhaltungszustand „C“ bewertet. Sie ist durch Trockenfallen beeinträchtigt, 
wird von Wildschweinen durchwühlt. Insgesamt ist eine geringe Kalkausfällung festzustellen.  
 

Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt vor. Eine Reduzierung des C-Anteils 
auf < 20 % ist notwendig.  
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen Bestands von naturnahen 
Quellen aller standortbedingten Ausprägungen. 
Erhaltungsziele für die einzelnen Vorkommen von Kalktuffquellen (LRT 7220*) sind naturnahe Quellen und 
Quellbäche mit guter Wasserqualität, ungestörter Kalktuffablagerung und standort-typischer Moosvegetation des 
Cratoneurion, meist im Komplex mit Seggenrieden, Stauden-fluren, Röhrichten oder Quellwäldern. Die charakte-
ristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen Populationen vor.  
Schutzziele für die übrigen Quellen sind eine naturnahe Struktur und Hydrologie des Quell-gewässers sowie des 
anschließenden Bachlaufs, gute Wasserqualität und eine standorttypische Ausprägung der Quellvegetation und 
-fauna. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um. 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
Sofern die Wildbestände aktuell über Lecksteine, Kirrungen o. ä. gelenkt werden, sollten weitere Abstände zur 
Quelle eingehalten werden, um die Entwicklung der Quellvegetation weniger zu stören. 
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380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Erhalt der vorhandenen Bestände 
 

0,05 ha E7220 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

7220 B 0,05 B 0,03 ha 
B, 0,02 
ha C 

0,05 B 0,03 ha 
B, 0,02 
ha C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 LRT-typische Vegetation in Bezug auf die Moose defizitär (Arteninventar = „C“).  
 Beeinträchtigung durch Trockenfallen  
 Wildschweinenschäden  
 es ist eine geringe Kalkausfällung festzustellen. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 

Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
 Wiederherstellung als naturnahe Quellen in einem günstigen Erhaltungsgrad mit guter Wasserqualität, un-

gestörter Kalktuffablagerung und standorttypischer Moosvegetation des Cratoneurion im Komplex mit Erlen- 
und Eschen-Quellwald, in aufgelichteten Bereichen ggf. auch mit Seggenrieden, feuchten Staudenfluren o-
der Röhrichten, mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung und ggf. Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen 
durch Minimierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation – hier 
insbesondere Minimierung der Nährstoffeinträge aus den an die Terrassenkante grenzenden landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Flächen u.a. durch die dauerhafte Einrichtung eines ausreichend breiten Pufferstrei-
fens 
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 Verbesserung des Erhaltungsgrads von „C“ auf „B“ insbesondere durch Reduzierung des Anteils von Nitro- 
und Neophyten und Verhinderung mechanischer Beeinträchtigungen in Form von Wühl- und Trittspuren 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:2.500 mit Maßnahmendarstellung)  

• Der Erhalt und die Förderung des Lebensraumtyps „Kalktuffquellen“ ist ein maßgeblicher Schutzzweck im 
NSG „Leineaue“, welcher im  Wesentlichen durch  die  Vermeidung von Beeinträchtigungen erzielt  werden 
kann.  

• Um zu gewährleisten, dass der LRT 7220 bei der forstlichen Bewirtschaftung weder beeinträchtigt noch zer-
stört wird, sind sämtliche Quellbereiche von Befahrungen mit (forstwirtschaftlichen) Maschinenauszuneh-
men freizuhalten.  

• Verhinderung der Anlage von Fischteichen und weiterer Quellfassungen 
• Vermeidung von Nährstoffeinträgen und Grundwasserabsenkungen (Entwässerung, Drainagen etc.): die 

umliegenden Wälder des LRTs sind aus der Nutzung genommen. Somit kommt es zu keinen Nährstoffein-
trägen mehr  

• Vermeidung bzw. Begrenzung der Wasserentnahme aus Quellbereichen. 
• Bei Waldquellen ist der umliegende Nutzungsverzicht im unmittelbaren Quellbereich sowie grundsätzlich in 

schwer zugänglichen Quellmooren von Vorteil sein. Auf jeden Fall ist ein Befahren der Quellbereiche zu ver-
meiden. 

•  
Daueraufgabe: 
• Vollzug des gesetzlichen Biotopschutzes nach § 30 BNatSchG: Kalktuffquellen gehören  zu den nach  § 30 

BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen.   
Somit sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung  oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung des 
Lebensraumtyps 7220 führen können, unzulässig (§30 Abs. 2 BNatSchG). Dies muss bei  der  forstlichen 
Bewirtschaftung  berücksichtigt werden. So  ist  u.a. die Befahrung der Quellbereiche mit  forstwirtschaftli-
chen Maschinenzwingend zu vermeiden 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Entwicklung des EHG C zu B 
 

0,02 W7220 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☒ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

7220 B 0,05 B 0,03 ha 
B, 0,02 
ha C 

0,05 B 0,03 ha 
B, 0,02 
ha C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☒  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☐  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 



Vorläufige Maßnahmenblätter 7220 FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 

 
4 

 

☐ 3 = mittel 

 
☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 LRT-typische Vegetation in Bezug auf die Moose defizitär (Arteninventar = „C“).  
 Beeinträchtigung durch Trockenfallen, ggf. durch Grundwasserabsenkung  
 Wildschweinenschäden  
 es ist eine geringe Kalkausfällung festzustellen. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 
Zur Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes 
 Wiederherstellung als naturnahe Quellen in einem günstigen Erhaltungsgrad mit guter Wasserqualität, un-

gestörter Kalktuffablagerung und standorttypischer Moosvegetation des Cratoneurion im Komplex mit Erlen- 
und Eschen-Quellwald, in aufgelichteten Bereichen ggf. auch mit Seggenrieden, feuchten Staudenfluren o-
der Röhrichten, mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung und ggf. Erneuerung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung und Habitatstrukturen 
durch Minimierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation – hier 
insbesondere Minimierung der Nährstoffeinträge aus den an die Terrassenkante grenzenden landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Flächen u.a. durch die dauerhafte Einrichtung eines ausreichend breiten Pufferstrei-
fens 

 Verbesserung des Erhaltungsgrads von „C“ auf „B“ insbesondere durch Reduzierung des Anteils von Nitro- 
und Neophyten und Verhinderung mechanischer Beeinträchtigungen in Form von Wühl- und Trittspuren 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:2.500  mit Maßnahmendarstellung)  

• Vermeidung von Nährstoffeinträgen und Grundwasserabsenkungen (Entwässerung, Drainagen etc.),  
• Vermeidung bzw. Begrenzung der Wasserentnahme aus Quellbereichen. 
• Entfernung/ Rückbau von Entwässerungsgräben (falls möglich) 
• Minimierung der Beeinträchtigung durch umliegende Flächennutzung durch den Nutzungsverzicht der umlie-

genden Wälder;  
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
 
Im mesophilen Buchenwald kalkärmerer Standorte dominiert Fagus sylvatica. Die vorwiegend mittelalten Be-
stände sind überwiegend einschichtig mit etwas Jungwuchs und wenig Alt- und Totholz.  
 
Im Osten schließt an oben beschriebenen Bestand WMB(WLB) an. Die in Teilen spärliche Krautschicht ist arten-
ärmer und auf einen oberflächlich versauerten Standort hin.  
 
Der WMB hat im Westen einen alten Waldrand mittlerer Standorte (WRM) mit vielen Habitatbäumen. Dominie-
rend ist Carpinus betulus, vereinzelt kommen Fagus sylvatica, Quercus robur und in der zweiten Baumschicht 
Prunus avium vor. In den LRT einbezogen wurde auch ein Abschnitt nördlich des WMB an einem Fichtenforst 
(WZF). Dieser verbindet den WMB mit altem Hainbuchen- und Eichenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher 
Standorte (WCE). 
 
Der Buchenwald wurde mit Erhaltungszustand „C“ eingestuft, da er starke Defizite bei typischen Habitatstruktu-
ren aufweist. Alt- und Totholz wurden im Rahmen der bisherigen Nutzung überwiegend entnommen. Habitat-
bäume kommen nur vereinzelt vor.  
Der WRM wurde mit „C“ bewertet, da seine Baumartenzusammensetzung dem LRT aktuell wenig entspricht.  
 

Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt nicht vor. Aber eine Verbesserung 
des Erhaltungsgrads auf mindestens B ist anzustreben 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen Bestands aus Waldmeister-
Buchenwäldern aller standortbedingten Ausprägungen in Vernetzung untereinander sowie mit den natur-raumty-
pischen Kontaktbiotopen. Wesentliche Kennzeichen sind naturnahe, strukturreiche, möglichst groß-flächige und 
unzerschnittene Bestände auf mehr oder weniger basenreichen, mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standor-
ten mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur sowie ein Anteil forstlich nicht genutzter Wälder oder Wald-
teile. Kleine Teilflächen dienen der Erhaltung historischer Nieder-, Mittel- und Hutewaldstrukturen. Die Naturver-
jüngung der Buche und der lebensraumtypischen standortgerechten Mischbaumarten ist ohne Gatter möglich. 
Die lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten der mesophilen Buchenwälder kommen in stabilen Populatio-
nen vor. 
Innerhalb der FFH-Gebiete ist der besondere Schutzzweck für den LRT 9130 die Erhaltung und Entwicklung von 
buchendominierten Wäldern mit mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen – Verjüngungs-
phase, Aufwuchsphase, unterwuchsarme Optimalphase ("Hallenwald"), Altersphase, Zerfallsphase – möglichst 
in kleinräumigem, mosaikartigem Neben-einander und mit ausreichenden Flächenanteilen, insbesondere mit 
einem angemessenen Anteil von Altholz, lebenden Habitatbäume sowie starkem liegendem und stehendem Tot-
holz.  
Innerhalb von FFH-Gebieten ist ein günstiger Erhaltungsgrad zu erhalten bzw. wiederherzustellen, sofern der 
LRT 9130 einen maßgeblichen Bestandteil des FFH-Gebietes darstellt. Die LRT-Fläche darf nicht abnehmen. 
Der vorhandene Flächenanteil im Erhaltungsgrad A soll nicht ab-nehmen und möglichst vergrößert werden. 
Maßgeblich ist der Erhaltungsgrad des Vorkommens im jeweiligen FFH- bzw. zusammenhängenden Waldge-
biet, nicht derjenige einzelner Teilflächen. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um. 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
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Perspektivisch sollte der WMB mit einer vielfältigen Alterszusammensetzung entwickelt werden. Totholz sollte 
im Bestand belassen werden.  
Der WRM bereichert den WMB mit wertvollen Habitatqualitäten. Mittelfristig sollte seine Verjüngung unter Erhalt 
der guten Habitatstrukturen ermöglicht werden. 
 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Grundschutz in Wald-Lebensraumtypen 
  

6,83 ha E9130GS 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9130 C 6,83 ha C 6,83 ha C 6,83 ha C 6,83 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 starke Defizite bei typischen Habitatstrukturen aufweist.  
 Alt- und Totholz wurden im Rahmen der bisherigen Nutzung überwiegend entnommen.  
 Habitatbäume kommen nur vereinzelt vor.  

 Der WRM wurde mit „C“ bewertet, da seine Baumartenzusammensetzung dem LRT aktuell wenig ent-
spricht. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

 
Gebietsspezifisch: 
Erhaltung des günstigen EHZ (B) 
 Erhaltung und Entwicklung von struktur- und artenreichen Laubwäldern und Gebüschen aus standortgerech-

ten, gebietsheimischen Arten sowie artenreicher Waldsäume, 
 Erhalt eines Altholzanteiles von mindestens 20 % der LRT-Fläche 
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 Belassung bis zum natürlichen Zerfall von 3 lebenden Altholzbäumen als Habitatbäume je vollem ha der 
LRT-fläche oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5% der LRT-Fläche ab der dritten Durchforstung Teilflä-
chen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden 

 dauerhafter Belassung von mindestens zwei Stücken stehendem oder liegendem starkem Totholz je ange-
fangenem ha Waldfläche 

 Erhalt eines hohen Anteils an Großhöhlen-, Uralt- und Horstbäumen  
 beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf mindestens 80% je LRT-Fläche lebensraumtypischer Baumarten 

erhalten oder entwickeln: Buchenanteil von 25–<50 % in der 1. Baumschicht, Nebenbaumarten: Acer cam-
pestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus petraea, Quercus robur, Acer platanoi-
des, Acer pseudoplatanus  

 bei künstlicher Verjüngung sollen auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumar-
ten angepflanzt oder gesät werden, 

 In Altbeständen soweit wirtschaftlich vertretbar (Entwertung) lange Nutzungs- und Verjüngungszeiträume 
 Erhaltung und Pflege abwechslungsreicher Strukturen an Waldinnen- und Waldaußenrändern 
 
Wiederherstellung 
 Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszustand B entwickeln 
In jungen und mittelalten Beständen Entwicklung einer horizontale Diversifizierung und mosaikartige Struktur, 
auch mit dem Ziel, in Altholzbeständen günstige Voraussetzungen für eine Femelwirtschaft zu schaffen. Daher 
soll der Bestockungsgrad innerhalb von Buchenbeständen variieren, jedoch auch auf Teilflächen nicht unter 0,7 
abgesenkt werden. 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Die forstliche Bewirtschaftung ist nur erlaubt, wenn 
• soweit ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme nur einzelstammweise oder horstweise vollzogen 

wird, wobei zur Verjüngung der Eiche ein Kleinkahlschlag bis 0,5 ha zulässig ist und mit Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde bis 1 ha, 

• die Feinerschließungslinien einen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m zueinander haben, 
• eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt, ausgenommen sind Maß-

nahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 
• in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März bis 31. August nur mit Zustim-

mung der Naturschutzbehörde erfolgt, 
• ohne den Einsatz von Pflanzenbehandlungs- und Düngemitteln, 
• eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbe-

hörde angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche 
plätzeweise Bodenverwundung, 

• eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbe-
hörde angezeigt worden ist; Moor- und Flechten-Kiefernwälder sind grundsätzlich von Kalkungsmaßnahmen 
auszunehmen, 

• soweit ein Neu- und Ausbau von Wegen nur mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde erfolgt; eine 
Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der unteren Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von 
nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter, 

• ohne Entwässerungsmaßnahmen. 
 
beabsichtigte Wirkung 
Im Zusammenhang mit weiteren, LRT-spezifischen Auflagen werden erhebliche Beeinträchtigungen vermieden. 

 
Zeitplan 
Dauerhaft, ab 26.11.2020 (Inkrafttreten der Verordnung) 

 
Finanzbedarf 
kein Finanzbedarf – Die Auflagen liegen im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Wiederherstellung der guten Ausprägung 
  

6,83 ha W9130C 
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Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

9130 C 6,83 ha C 6,83 ha C 6,83 ha C 6,83 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☒  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 starke Defizite bei typischen Habitatstrukturen aufweist.  
 Alt- und Totholz wurden im Rahmen der bisherigen Nutzung überwiegend entnommen.  
 Habitatbäume kommen nur vereinzelt vor.  

 Der WRM wurde mit „C“ bewertet, da seine Baumartenzusammensetzung dem LRT aktuell wenig ent-
spricht. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Gebietsspezifisch: 
Erhaltung des günstigen EHZ (B) 
 Erhaltung und Entwicklung von struktur- und artenreichen Laubwäldern und Gebüschen aus standortgerech-

ten, gebietsheimischen Arten sowie artenreicher Waldsäume, 
 Erhalt eines Altholzanteiles von mindestens 20 % der LRT-Fläche 
 Belassung bis zum natürlichen Zerfall von 3 lebenden Altholzbäumen als Habitatbäume je vollem ha der 

LRT-fläche oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5% der LRT-Fläche ab der dritten Durchforstung Teilflä-
chen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden 

 dauerhafter Belassung von mindestens zwei Stücken stehendem oder liegendem starkem Totholz je ange-
fangenem ha Waldfläche 

 Erhalt eines hohen Anteils an Großhöhlen-, Uralt- und Horstbäumen  
 beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf mindestens 80% je LRT-Fläche lebensraumtypischer Baumarten 

erhalten oder entwickeln: Buchenanteil von 25–<50 % in der 1. Baumschicht, Nebenbaumarten: Acer cam-
pestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus petraea, Quercus robur, Acer platanoi-
des, Acer pseudoplatanus  

 bei künstlicher Verjüngung sollen auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumar-
ten angepflanzt oder gesät werden, 

 In Altbeständen soweit wirtschaftlich vertretbar (Entwertung) lange Nutzungs- und Verjüngungszeiträume 
 Erhaltung und Pflege abwechslungsreicher Strukturen an Waldinnen- und Waldaußenrändern 
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Wiederherstellung 
 Flächen im Erhaltungszustand C zu Erhaltungszustand B entwickeln 

 In jungen und mittelalten Beständen Entwicklung einer horizontale Diversifizierung und mosaikartige Struk-
tur, auch mit dem Ziel, in Altholzbeständen günstige Voraussetzungen für eine Femelwirtschaft zu schaffen. 
Daher soll der Bestockungsgrad innerhalb von Buchenbeständen variieren, jedoch auch auf Teilflächen 
nicht unter 0,7 abgesenkt werden. 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

 
Die forstliche Bewirtschaftung ist nur erlaubt, wenn 
• ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des je-

weiligen Eigentümers erhalten bleibt oder entwickelt wird, 
• außerhalb des Überschwemmungsgebietes beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar jeder 

Lebensraumtypfläche mindestens 3 lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis 
zum natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraumtypfläche ab 
der dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habi-
tatbaumanwärter); artenschutz-rechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben 
unberührt, 

• soweit eine ausschließliche Förderung von standortheimischen Gehölzarten der potentiellen natürlichen Ve-
getation unter Berücksichtigung der Nebenbaum- und Straucharten erfolgt,  

• soweit innerhalb des Überschwemmungsgebietes mindestens 10 Stämme/ha der Baumarten der potentiel-
len natürlichen Vegetation bis zu ihrem natürlichen Zerfall erhalten werden,  

• soweit das anfallende Totholz belassen wird,  
•  
  

 
beabsichtigte Wirkung 
Ein günstiger Erhaltungszustand der Wald-Lebensraumflächen wird erhalten oder entwickelt.  
 
Zeitplan 
Dauerhaft, ab 26.11.2020  (Inkrafttreten der Verordnung) 
 
Finanzbedarf 
Erschwernisausgleich 
 
  12 Punkte x10,-€ = 120 ,-€ pro Hektar und Jahr gesamt: 120,- € x 6,83 ha = 819,60 € pro Jahr  
 
musste hinsichtlich der anderen Regeln überarbeitet werden!!!!!! 
 
Nach Inkrafttreten der Schutzgebietsverordnung / der Bewirtschaftungsauflagen erfolgt eine Beratung der Wald-
eigentümer. 
Auf Wunsch unterstützt die UNB die forstliche Planung, insbesondere bei der Auswahl der Habitatbäume und 
der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung. 
 
Die Einhaltung der Auflagen wird kontrolliert durch Anforderung der forstlichen Planungen (falls vorhanden) und 
mindestens der Dokumentation der forstlichen Bewirtschaftung - in 5-jährigem Abstand (später ggf. in 10-jähri-
gem Abstand).  
Zusätzlich erfolgen jährliche Begehungen (Stichproben), bei Klärungsbedarf auch gemeinsame Begehungen mit 
dem Eigentümer. 
 
Falls Erschwernisausgleich beantragt wird, erfolgt eine zusätzliche Kontrolle durch die Landwirtschaftskammer 
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(zur Identifikation der notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ohne Einbettung in einen 

Maßnahmen- oder Managementplan) 

Vorspann  
1. Datenbasis 
Für das gesamte FFH-Gebiet existiert eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
aus dem Jahr 2017.  
Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für die Planung ab.  
 
2. Ausgangssituation 
 
WWS 
Silberweiden mittleren Alters prägen einen kleinflächigen Bestand, der als sumpfiger Weiden-Auwald dargestellt 
wird. Der Bestand wirkt, als habe er sich aus altem Baumbestand sukzessive in einem verlandetem Altarm oder 
in einer länger überstauten Senke entwickelt. Vereinzelt kommen junge Erlen vor. Im länger überstauten Bereich 
ist die Vegetation spärlich.  
 
WWB 
Die LRT-typischen Weiden-Bachuferwälder sind ältere Bestände an der Saale, im Norden des UG an der Leine 
und an einem Altarm. Sie bestehen aus Salix fragilis agg., an der Saale vereinzelt Alnus glutinosa in der zweiten 
Baumschicht, an der Leine Fraxinus excelsior. Typisch sind zahlreiche alte Habitatbäume. 
An einem Altarm sind weitere LRT-typische Arten der Krautschicht während in oberen Uferlagen Stör- und Ru-
deralisierungszeiger stellenweise dominieren.  
Stellenweise sind die WWB an der Leine und an einem Altarm nur fragmentarisch ausgeprägt und erreichen nur 
knapp die signifikante Länge für den LRT.  
 
WET 
Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen werden im Waldstück „Im Busche“ von Eschen geprägt. Dort un-
terscheidet sich WET(WWA) im tiefer gelegenen nördlichen Bereich von WET(WHA), der mehr als einen Meter 
höher liegt.  
Der WET(WWA) grenzt an einen Altarm, weist Flutmulden und vielfältige Standortstrukturen der Aue auf.  
Übergänge zu Hartholzauwald zeigen sich beim WET(WHA) durch das Fehlen von Nässezeigern in der Kraut-
schicht.  
 
Im Waldstück „Insel“ dominiert Alnus glutinosa den WET. Wie oben beschrieben dominieren Nährstoffzeiger 
auch hier die Krautschicht 
 
WEB(WEQ)  
Entlang des unter 7220 beschriebenen Kalktuffquellbachs bzw. dessen Oberlauf erstreckt sich Erlen- und 
Eschen-Auwald schmaler Bachtäler (WEB). Er wird mit WEQ im Nebencode beschrieben, da der WEB insge-
samt recht quellig ist. Hervorzuheben sind zwei größere sumpfige Quellbereiche mit temporären schmalen 
Bachläufen, die zum Kalktuffquellbach (FQK) fließen. Eine kalkreiche Rieselquelle (FQRk, siehe 7220) wurde 
separat erfasst.  
Mehrheitlich besteht der vielfältig gestufte, altholz- und totholzreiche Wald aus mittlerem Baumholz. 
 
BAA(WWB) 
Ein ausgedehntes, wechselfeuchtes Auengebüsch aus Salix viminalis wurde dem LRT zugeordnet. Einzelne 
breitkronige Salix x rubens sind darin oder direkt angrenzend vorhanden. Die Krautschicht ist mittel bis spärlich. 
 
Erhaltungszustand / Beeinträchtigungen 
Einen guten Erhaltungszustand haben der WEB(WEQ) und einige Abschnitte mit WWB.  
Beim WEB beruht er auf guten Habitatstrukturen in Verbindung mit einer artenreichen Kraut-schicht und wenig 
Beeinträchtigung. Im Bereich der Quellen zeigen sich Tritt- und Wühlstellen u.a. von Wildschweinen. 
Den WWB kennzeichnen zahlreiche alte Habitatbäume. Dagegen beeinträchtigen die Entnahme von starkem 
Totholz und die Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
Einen mittleren bis schlechten Erhaltungszustand „C“ hat/haben 
- der WWS aufgrund seines Alters, wenig starkem Totholz, wenig LRT-typischen Arten in der Kraut-
schicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
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- WWB mittleren Alters entlang der Leine und Saale, insbesondere weil ihnen typische Habi-tatstrukturen 
von Alt- und Totholz fehlen. Einige Bestände an der Leine sind nur fragmenta-risch ausgeprägt: auf tieferliegen-
den Uferbereichen der Leine. In zwei Fällen wurde oberhalb eine Baumreihe, bzw. Baumstrauchhecke angelegt.  
- WET mittleren Alters. Sie werden stark beeinträchtigt durch Eutrophierung und die Ausbrei-tung von Ne-
ophyten (Impatiens glandulifera). Dem Alter gemäß ist von LRT-typischen Baumarten wenig Alt- oder Totholz 
vorhanden. Geringe bis mäßige Beeinträchtigungen ver-ursachen ehemals gepflanzte, nicht standortgemäße 
Populus x canadensis sowie Wühl-schäden durch Wildschweine. 
 

Eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang liegt nicht vor. Aber eine Flächenver-
größerung und Reduzierung des C-Anteils auf 0 % ist anzustreben 
 
Erhaltungsziele laut Vollzugshinweise: 
Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines landesweit stabilen Bestands aus Erlen-Eschen-
wäldern aller standortbedingten Ausprägungen möglichst in Vernetzung untereinander sowie mit den naturraum-
typischen Kontaktbiotopen.  
Wesentliche Kennzeichen sind naturnahe, strukturreiche, möglichst großflächige und unzerschnittene Au-wälder 
auf Auen- und Quell-Standorten mit intaktem Wasserhaushalt bei periodischen Überflutungen sowie natürlichem 
Relief und intakter Bodenstruktur sowie ein Anteil forstlich nicht genutzter Wälder oder Wald-teile.  
Die Baumschicht wird auf basenärmeren Standorten von Schwarz-Erle, auf basenreicheren meist von Esche 
dominiert. Beigemischt sind Begleitbaumarten wie Echte Traubenkirsche, Flatter-Ulme, Stiel-Eiche. Strauch- und 
Krautschicht sind standorttypisch ausgeprägt. Die lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten der Erlen-
Eschenwälder kommen in stabilen Populationen vor. Höhlenbäume und spezifische auentypische Habitatstruk-
turen (wie Altgewässer, Flutrinnen, feuchte Senken, Tümpel, Verlichtungen) sind besondere Charakteristika die-
ses Lebensraumtyps und haben eine her-ausgehobene Bedeutung für die Artenvielfalt.  
Innerhalb der FFH-Gebiete ist der besondere Schutzzweck für den LRT 91E0 – Erlen Eschen-wälder an Fließ-
gewässern - die Erhaltung und Entwicklung von erlen- und eschenreicher Wäldern mit mehreren natürlichen o-
der naturnahen Entwicklungsphasen möglichst in kleinräumigem, mosaikartigem Nebeneinander und mit ausrei-
chenden Flächenanteilen. Die Wälder weisen einen angemessenen Anteil von Altholz, lebenden Habitabäumen 
sowie starkem liegendem und stehendem Totholz auf.  
Innerhalb von FFH-Gebieten ist ein günstiger Erhaltungszustand zu erhalten bzw. wiederherzustellen, so-fern 
der LRT 91E0 – Erlen-Eschenwälder an Fließgewässern – einen maßgeblichen Bestandteil des FFH-Gebietes 
darstellt. Die LRT-Fläche darf nicht abnehmen und soll im Hinblick auf größere zusammenhängende Bestände 
und den Biotopverbund den standörtlichen Verhältnissen entsprechend nach Möglichkeit erweitert werden. Der 
vorhandene Flächenanteil im Erhaltungsgrad A soll nicht abnehmen und möglichst vergrößert werden. Maßgeb-
lich für die Beurteilung des LRT ist der Gesamterhaltungszustand des Vorkommens im jeweiligen FFH- bzw. zu-
sammenhängenden Wald-gebiet, nicht der Erhaltungszustand einzelner Teilflächen. Die Qualität einzelner Teil-
flächen kann sich im Laufe der Waldentwicklung in Abhängigkeit vom Bestandsalter verändern. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das Gebiet ist mit der NSG-VO „Leineaue zwischen Gronau und Burgstemmen“ 
HA129 vom 18.11.2020 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Freistellungen 
setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 BNatSchG um. 
 
3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 
Im WEB(WEQ) sollte die bisherige Pflege  mit Belassen des Totholzes im Bestand beibehalten werden.  
Ebenso sollte Totholz in den anderen Beständen belassen werden.  
Mittelalte Bestände sollen sich mit einer vielfältigen Alterszusammensetzung und einer standort-gemäßen Arten-
zusammensetzung entwickeln. Vorkommen alter Pappeln in WET können als Altholz, Horstbäume und als Habi-
tatbäume im Zerfallsstadium hingenommen werden.   
Abgestimmt auf die Ziele der LRT 6430 und 3260 sollte die Verjüngung oder Sukzession von zu Weiden-Bachu-
ferwald (WWB) ermöglicht werden - insbesondere von fragmentarischen Beständen  oder Weiden-Auengebüsch 
(BBA) ausgehend. 

 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Grundschutz in Wald-Lebensraumtypen; 
In flächigen Beständen 

  

4,87 ha E91E0GS 
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Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme wg. Verstoß gegen Ver-
schlechterungsverbot 

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 C 7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha C 

7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

☒ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Entnahme von starkem Totholz  
 Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
 wenig starkes Totholz,  
 wenig LRT-typischen Arten in der Krautschicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
 typische Habitatstrukturen von Alt- und Totholz fehlen.  
 Einige Bestände an der Leine sind nur fragmentarisch ausgeprägt.  

 Eutrophierung  
 Ausbreitung von Neophyten (Impatiens glandulifera).  
 wenig Alt- oder Totholz vorhanden  
 Wühlschäden durch Wildschweine. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe auch 
Karte der Erhaltungsziele)  

 

 
Erhaltung  
 Erhaltung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit Domi-

nanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen nähr-
stoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebensraumtypi-
schen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Totholz so-
wie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teilflächen 
insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Beständen 

 Erhalt der vorhandenen Bestände u.a. durch gehölzschonende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch Mini-
mierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation; hier ist insbe-
sondere der Entwässerung entgegenzuwirken. 
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 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände zur Erhaltung des günstigen EHG 
 

 
Wiederherstellung 
Flächen im Erhaltungsgrad C zu Erhaltungsgrad B entwickeln bzw. Flächenvergrößerung: 

 
 Wiederherstellung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit 

Dominanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen 
nährstoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungspha-
sen inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebens-
raumtypischen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Tot-
holz sowie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teil-
flächen insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Be-
ständen 

 Verbesserung der Qualität der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Erhöhung des Anteils an Alt- 
und Totholz im Rahmen der Sukzession 

 Entwicklung vorhandener Gehölzbestände zu 91E0 durch gezielte Pflegemaßnahmen oder Vernässung 
 Lückenschluss bei bestehenden Beständen entlang der Gewässer 
 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände durch Schaffung von Uferrandstreifen und Nutzungs-

extensivierung angrenzender Flächen 
 Dezimierung des Anteils von Neophyten und gebietsfremden Baumarten 
 Flächenvergrößerung durch Erweiterung flächiger Bestände vorzugsweise durch Förderung der Sukzession 

der lebensraumtypischen Gehölzarten einschließlich vorheriger Rodung oder gezielter Entnahme gebiets-
fremder Arten (z.B. Hybridpappeln und Rosskastanien);  

 
Gewässerstruktur verbessernden Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für 91E0 bei 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

Die forstliche Bewirtschaftung ist nur erlaubt, wenn 
• soweit ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme nur einzelstammweise oder horstweise vollzogen 

wird, wobei zur Verjüngung der Eiche ein Kleinkahlschlag bis 0,5 ha zulässig ist und mit Zustimmung der 
unteren Naturschutzbehörde bis 1 ha, 

• die Feinerschließungslinien einen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 m zueinander haben, 
• eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt, ausgenommen sind Maß-

nahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 
• in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März bis 31. August nur mit Zustim-

mung der Naturschutzbehörde erfolgt, 
• ohne den Einsatz von Pflanzenbehandlungs- und Düngemitteln, 
• eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbe-

hörde angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche 
plätzeweise Bodenverwundung, 

• eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der Naturschutzbe-
hörde angezeigt worden ist; Moor- und Flechten-Kiefernwälder sind grundsätzlich von Kalkungsmaßnahmen 
auszunehmen, 

• soweit ein Neu- und Ausbau von Wegen nur mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde erfolgt; eine 
Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der unteren Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von 
nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter, 

• ohne Entwässerungsmaßnahmen. 
•  
 
beabsichtigte Wirkung 
Im Zusammenhang mit weiteren, LRT-spezifischen Auflagen werden erhebliche Beeinträchtigungen vermieden. 

 
Zeitplan 
Dauerhaft, ab 26.11.2020 (Inkrafttreten der Verordnung) 

 
Finanzbedarf 
kein Finanzbedarf – Die Auflagen liegen im Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. 
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Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  
Wiederherstellung der guten Ausprägung 

  
4,87 ha W91E0C 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 C 7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha C 

7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Entnahme von starkem Totholz  
 Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
 wenig starkes Totholz,  
 wenig LRT-typischen Arten in der Krautschicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
 typische Habitatstrukturen von Alt- und Totholz fehlen.  
 Einige Bestände an der Leine sind nur fragmentarisch ausgeprägt.  

 Eutrophierung  
 Ausbreitung von Neophyten (Impatiens glandulifera).  
 wenig Alt- oder Totholz vorhanden  
 Wühlschäden durch Wildschweine. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  
 Erhaltung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit Domi-

nanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen nähr-
stoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebensraumtypi-
schen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Totholz so-
wie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teilflächen 
insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Beständen 

 Erhalt der vorhandenen Bestände u.a. durch gehölzschonende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch Mini-
mierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation; hier ist insbe-
sondere der Entwässerung entgegenzuwirken. 
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 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände zur Erhaltung des günstigen EHG 
 

 
Wiederherstellung 
Flächen im Erhaltungsgrad C zu Erhaltungsgrad B entwickeln bzw. Flächenvergrößerung: 

 
 Wiederherstellung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit 

Dominanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen 
nährstoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungspha-
sen inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebens-
raumtypischen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Tot-
holz sowie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teil-
flächen insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Be-
ständen 

 Verbesserung der Qualität der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Erhöhung des Anteils an Alt- 
und Totholz im Rahmen der Sukzession 

 Entwicklung vorhandener Gehölzbestände zu 91E0 durch gezielte Pflegemaßnahmen oder Vernässung 
 Lückenschluss bei bestehenden Beständen entlang der Gewässer 
 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände durch Schaffung von Uferrandstreifen und Nutzungs-

extensivierung angrenzender Flächen 
 Dezimierung des Anteils von Neophyten und gebietsfremden Baumarten 
 Flächenvergrößerung durch Erweiterung flächiger Bestände vorzugsweise durch Förderung der Sukzession 

der lebensraumtypischen Gehölzarten einschließlich vorheriger Rodung oder gezielter Entnahme gebiets-
fremder Arten (z.B. Hybridpappeln und Rosskastanien);  

 
Gewässerstruktur verbessernden Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für 91E0 bei 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

 
Die forstliche Bewirtschaftung ist nur erlaubt, wenn 
• ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des je-

weiligen Eigentümers erhalten bleibt oder entwickelt wird, 
• außerhalb des Überschwemmungsgebietes beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar jeder 

Lebensraumtypfläche mindestens 3 lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis 
zum natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraumtypfläche ab 
der dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden (Habi-
tatbaumanwärter); artenschutz-rechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben 
unberührt, 

• soweit innerhalb des Überschwemmungsgebietes mindestens 10 Stämme/ha der Baumarten der potentiel-
len natürlichen Vegetation bis zu ihrem natürlichen Zerfall erhalten werden 

• soweit das anfallende Totholz belassen wird,  
• soweit eine ausschließliche Förderung von standortheimischen Gehölzarten der potentiellen natürlichen Ve-

getation unter Berücksichtigung der Nebenbaum- und Straucharten erfolgt 
•  
 
beabsichtigte Wirkung 
Ein günstiger Erhaltungszustand der Wald-Lebensraumflächen wird erhalten oder entwickelt.  
 
Zeitplan 
Dauerhaft, ab 26.11.2020  (Inkrafttreten der Verordnung) 
 
Finanzbedarf 
Erschwernisausgleich 
 
12 Punkte x11,-€ = 132,-€ pro Hektar und Jahr gesamt: 132,- € x 4,87 ha = 642,84 € pro Jahr 
 
musste hinsichtlich der anderen Regeln überarbeitet werden!!!!!! 
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Nach Inkrafttreten der Schutzgebietsverordnung / der Bewirtschaftungsauflagen erfolgt eine Beratung der Wald-
eigentümer. 
Auf Wunsch unterstützt die UNB die forstliche Planung, insbesondere bei der Auswahl der Habitatbäume und 
der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung. 
 
Die Einhaltung der Auflagen wird kontrolliert durch Anforderung der forstlichen Planungen (falls vorhanden) und 
mindestens der Dokumentation der forstlichen Bewirtschaftung - in 5-jährigem Abstand (später ggf. in 10-jähri-
gem Abstand).  
Zusätzlich erfolgen jährliche Begehungen (Stichproben), bei Klärungsbedarf auch gemeinsame Begehungen mit 
dem Eigentümer. 
 
Falls Erschwernisausgleich beantragt wird, erfolgt eine zusätzliche Kontrolle durch die Landwirtschaftskammer 
 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Erhalt Bestände 91E0  
  

1,75 ha E91E0 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☐ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand sowie Anhang)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 C 7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha C 

7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Entnahme von starkem Totholz  
 Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
 wenig starkes Totholz,  
 wenig LRT-typischen Arten in der Krautschicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
 typische Habitatstrukturen von Alt- und Totholz fehlen.  
 Einige Bestände an der Leine sind nur fragmentarisch ausgeprägt.  

 Eutrophierung  
 Ausbreitung von Neophyten (Impatiens glandulifera).  
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 wenig Alt- oder Totholz vorhanden  
 Wühlschäden durch Wildschweine. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  
 Erhaltung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit Domi-

nanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen nähr-
stoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebensraumtypi-
schen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Totholz so-
wie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teilflächen 
insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Beständen 

 Erhalt der vorhandenen Bestände u.a. durch gehölzschonende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch Mini-
mierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation; hier ist insbe-
sondere der Entwässerung entgegenzuwirken. 

 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände zur Erhaltung des günstigen EHG 
 

 
Wiederherstellung 
Flächen im Erhaltungsgrad C zu Erhaltungsgrad B entwickeln bzw. Flächenvergrößerung: 

 
 Wiederherstellung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit 

Dominanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen 
nährstoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungspha-
sen inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebens-
raumtypischen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Tot-
holz sowie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teil-
flächen insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Be-
ständen 

 Verbesserung der Qualität der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Erhöhung des Anteils an Alt- 
und Totholz im Rahmen der Sukzession 

 Entwicklung vorhandener Gehölzbestände zu 91E0 durch gezielte Pflegemaßnahmen oder Vernässung 
 Lückenschluss bei bestehenden Beständen entlang der Gewässer 
 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände durch Schaffung von Uferrandstreifen und Nutzungs-

extensivierung angrenzender Flächen 
 Dezimierung des Anteils von Neophyten und gebietsfremden Baumarten 
 Flächenvergrößerung durch Erweiterung flächiger Bestände vorzugsweise durch Förderung der Sukzession 

der lebensraumtypischen Gehölzarten einschließlich vorheriger Rodung oder gezielter Entnahme gebiets-
fremder Arten (z.B. Hybridpappeln und Rosskastanien);  

 
Gewässerstruktur verbessernden Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für 91E0 bei 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

 
Erhalt der vorhandenen Gehölzbestände ist oberstes Ziel. Insbesondere standortheimische Ufergehölze struktu-
rieren und stabilisieren nicht nur Ufer und Böschung, sondern haben vielfältige positive ökologische sowie klima-
tische und optische Wirkungen. 
Der Pflege der vorhandenen Bestände kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Die Gehölze werden nur bei 
Bedarf, meist in unregelmäßigen Abständen gepflegt. 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Erhalt Bestände 91E0 / Nutzungsaufgabe 
  

1,6 ha E91E0N 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☒ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand sowie Anhang)  
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☐ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 C 7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha C 

7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☒ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Entnahme von starkem Totholz  
 Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
 wenig starkes Totholz,  
 wenig LRT-typischen Arten in der Krautschicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
 typische Habitatstrukturen von Alt- und Totholz fehlen.  
 Einige Bestände an der Leine sind nur fragmentarisch ausgeprägt.  

 Eutrophierung  
 Ausbreitung von Neophyten (Impatiens glandulifera).  
 wenig Alt- oder Totholz vorhanden  
 Wühlschäden durch Wildschweine. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  
 Erhaltung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit Domi-

nanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen nähr-
stoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebensraumtypi-
schen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Totholz so-
wie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teilflächen 
insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Beständen 

 Erhalt der vorhandenen Bestände u.a. durch gehölzschonende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch Mini-
mierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation; hier ist insbe-
sondere der Entwässerung entgegenzuwirken. 

 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände zur Erhaltung des günstigen EHG 
 

 
Wiederherstellung 
Flächen im Erhaltungsgrad C zu Erhaltungsgrad B entwickeln bzw. Flächenvergrößerung: 
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 Wiederherstellung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit 
Dominanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen 
nährstoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungspha-
sen inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebens-
raumtypischen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Tot-
holz sowie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teil-
flächen insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Be-
ständen 

 Verbesserung der Qualität der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Erhöhung des Anteils an Alt- 
und Totholz im Rahmen der Sukzession 

 Entwicklung vorhandener Gehölzbestände zu 91E0 durch gezielte Pflegemaßnahmen oder Vernässung 
 Lückenschluss bei bestehenden Beständen entlang der Gewässer 
 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände durch Schaffung von Uferrandstreifen und Nutzungs-

extensivierung angrenzender Flächen 
 Dezimierung des Anteils von Neophyten und gebietsfremden Baumarten 
 Flächenvergrößerung durch Erweiterung flächiger Bestände vorzugsweise durch Förderung der Sukzession 

der lebensraumtypischen Gehölzarten einschließlich vorheriger Rodung oder gezielter Entnahme gebiets-
fremder Arten (z.B. Hybridpappeln und Rosskastanien);  

 
Gewässerstruktur verbessernden Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für 91E0 bei 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

 
Walflächen werden dauerhaft aus der Nutzung genommen 
 
 
………… 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg Bearbeitungs-
stand 

Flächengröße 
(ha) 

Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  
Entwicklung von Gehölzbeständen zu 91E0  

Flächenvergrößerung 
  

Potentiell ge-
eignete Flä-

chen 
15,5 ha 

W91E0G 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 C 7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha C 

7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☒ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☒  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☒  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☐ 1= sehr hoch 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 
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☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

☒  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Entnahme von starkem Totholz  
 Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
 wenig starkes Totholz,  
 wenig LRT-typischen Arten in der Krautschicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
 typische Habitatstrukturen von Alt- und Totholz fehlen.  
 Einige Bestände an der Leine sind nur fragmentarisch ausgeprägt.  

 Eutrophierung  
 Ausbreitung von Neophyten (Impatiens glandulifera).  
 wenig Alt- oder Totholz vorhanden  
 Wühlschäden durch Wildschweine. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  
 Erhaltung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit Domi-

nanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen nähr-
stoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebensraumtypi-
schen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Totholz so-
wie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teilflächen 
insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Beständen 

 Erhalt der vorhandenen Bestände u.a. durch gehölzschonende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch Mini-
mierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation; hier ist insbe-
sondere der Entwässerung entgegenzuwirken. 

 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände zur Erhaltung des günstigen EHG 
 

 
Wiederherstellung 
Flächen im Erhaltungsgrad C zu Erhaltungsgrad B entwickeln bzw. Flächenvergrößerung: 

 
 Wiederherstellung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit 

Dominanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen 
nährstoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungspha-
sen inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebens-
raumtypischen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Tot-
holz sowie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teil-
flächen insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Be-
ständen 

 Verbesserung der Qualität der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Erhöhung des Anteils an Alt- 
und Totholz im Rahmen der Sukzession 

 Entwicklung vorhandener Gehölzbestände zu 91E0 durch gezielte Pflegemaßnahmen oder Vernässung 
 Lückenschluss bei bestehenden Beständen entlang der Gewässer 
 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände durch Schaffung von Uferrandstreifen und Nutzungs-

extensivierung angrenzender Flächen 
 Dezimierung des Anteils von Neophyten und gebietsfremden Baumarten 
 Flächenvergrößerung durch Erweiterung flächiger Bestände vorzugsweise durch Förderung der Sukzession 

der lebensraumtypischen Gehölzarten einschließlich vorheriger Rodung oder gezielter Entnahme gebiets-
fremder Arten (z.B. Hybridpappeln und Rosskastanien);  

 
Gewässerstruktur verbessernden Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für 91E0 bei 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  
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Entwicklung der vorhandenen Gehölzbestände zu 91E0. Insbesondere standortheimische Ufergehölze struktu-
rieren und stabilisieren nicht nur Ufer und Böschung, sondern haben vielfältige positive ökologische sowie klima-
tische und optische Wirkungen. 
Der Entwicklung vorhandener Gehölzbestände kommt damit eine besondere Bedeutung zu.  
Bereits vorhandene Gehölzbestände sind in Richtung Naturnähe zu entwickeln z.B. durch selektive Entnahme 
standortfremder Gehölzarten oder, wo möglich, gezielter Vernässung von Standorten und Förderung der Suk-
zession. 
 
Erwartete Wirkung der Maßnahme und Einschätzung der Eignung/Relevanz 
Aufwertung des Landschaftsbildes durch Förderung standortheimischer typischer Gehölze und effektive Verbes-
serung der Ufer- und Sohlstrukturen (besonders bei Altgehölzen und kleineren – mittleren Gewässern), je nach 
Ausprägung: 
Stabilisierung der Uferbereiche, Windschutz, Verbesserung des Kleinklimas, des Temperatur- und des Sauer-
stoffhaushaltes im Gewässer. Verbesserung der Altersstruktur der Fischfauna durch Erhöhung der Strukturviel-
falt, der Deckungsmöglichkeiten sowie der Nahrungsgrundlage. 
Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sowie Bestandteil des Biotopverbundes / Wanderkorridor. 

380 Leineaue unter dem Rammelsberg 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahmenbezeichnung  

Entwicklung von Weidengebüschen zu 91E0 
Flächenvergrößerung 

  

Potentiell ge-
eignete Flä-

chen auf  
1,55 ha 

W91E0W 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
☐ notwendige Erhaltungsmaßnahme 

☒ Wiederherstellungsmaßnahme  

☐ notwendige Wiederherstellungsmaß-
nahme aus dem Netzzusammen-
hang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
☐ zusätzliche Maßnahme für Natura  
      2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-Gebietsbestand-
teile (siehe auch Karte 1:8.000 Bestand)  

LRT Rep. 
SDB 

Fläche 
akt. 

EHG 
akt. 

A/B/C 
akt. 

Fläche 
Ref. 

EHG 
Ref. 

A/B/C 
Ref. 

91E0 C 7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha C 

7,22 ha B 1,78 ha 
A, 0,58 
ha B, 
4,87 ha 
C 

 

Umsetzungszeitraum 
☐ kurzfristig 

☐ mittelfristig bis ca. 2030 

☐ langfristig nach 2030 

☐ Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
☐  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 

☐  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwick.maßnahme  

☐  Vertragsnaturschutz 

☐  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

☐  …   
nachrichtlich 
☒  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 

☐  UNB 

☐  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 

☐  … 
Partnerschaften für die Umsetzung 
• … 
• … 

Priorität 
☒ 1= sehr hoch 

☐ 2= hoch 

☐ 3 = mittel 

 

 Finanzierung 
☐  Förderprogramme 

☐  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

☐  kostenneutral 

☐  … 
nachrichtlich 
☐  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
 Entnahme von starkem Totholz  
 Ausbreitung von Impatiens glandulifera. 
 wenig starkes Totholz,  
 wenig LRT-typischen Arten in der Krautschicht, die in Teilen von Wildschweinen zerwühlt wurde.  
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 typische Habitatstrukturen von Alt- und Totholz fehlen.  
 Einige Bestände an der Leine sind nur fragmentarisch ausgeprägt.  

 Eutrophierung  
 Ausbreitung von Neophyten (Impatiens glandulifera).  
 wenig Alt- oder Totholz vorhanden  
 Wühlschäden durch Wildschweine. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile (siehe 
auch Karte der Erhaltungsziele)  

Erhaltung  
 Erhaltung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit Domi-

nanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen nähr-
stoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebensraumtypi-
schen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Totholz so-
wie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teilflächen 
insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Beständen 

 Erhalt der vorhandenen Bestände u.a. durch gehölzschonende Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch Mini-
mierung von Beeinträchtigungen hinsichtlich Relief, Wasserhaushalt und Nährstoffsituation; hier ist insbe-
sondere der Entwässerung entgegenzuwirken. 

 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände zur Erhaltung des günstigen EHG 
 

Wiederherstellung 
Flächen im Erhaltungsgrad C zu Erhaltungsgrad B entwickeln bzw. Flächenvergrößerung: 

 
 Wiederherstellung als ungenutzte, naturnahe, feuchte bis nasse Weiden-Auwälder bzw. Galeriebestände mit 

Dominanz von Baumweiden in einem günstigen Erhaltungsgrad an regelmäßig überfluteten Uferbereichen 
nährstoffreicher Flüsse sowie an Stillgewässern in mehreren natürlichen oder naturnahen Entwicklungspha-
sen inkl. Weidengebüschen in mosaikartiger Verzahnung, standortgerechten, autochthonen und lebens-
raumtypischen Baumarten (v.a. Weidenarten, ggf. Schwarz-Pappel) und einem hohen Anteil an Alt- und Tot-
holz sowie Höhlenbäumen mit stabilen Populationen der lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten; Teil-
flächen insbesondere entlang der Fließgewässer mit traditionellen, regelmäßig gepflegten Kopfweiden-Be-
ständen 

 Verbesserung der Qualität der lebensraumtypischen Habitatstrukturen durch Erhöhung des Anteils an Alt- 
und Totholz im Rahmen der Sukzession 

 Entwicklung vorhandener Gehölzbestände zu 91E0 durch gezielte Pflegemaßnahmen oder Vernässung 
 Lückenschluss bei bestehenden Beständen entlang der Gewässer 
 Reduzierung der Nährstoffbelastung der Bestände durch Schaffung von Uferrandstreifen und Nutzungs-

extensivierung angrenzender Flächen 
 Dezimierung des Anteils von Neophyten und gebietsfremden Baumarten 
 Flächenvergrößerung durch Erweiterung flächiger Bestände vorzugsweise durch Förderung der Sukzession 

der lebensraumtypischen Gehölzarten einschließlich vorheriger Rodung oder gezielter Entnahme gebiets-
fremder Arten (z.B. Hybridpappeln und Rosskastanien);  

 
Gewässerstruktur verbessernden Maßnahmen tragen auch zur Standortverbesserung für 91E0 bei 

Maßnahmenbeschreibung (siehe auch Karte 1:10.000 mit Maßnahmendarstellung)  

 
Abgestimmt auf die Ziele der LRT 6430 und 3260 sollte die Verjüngung oder Sukzession von zu Weiden-Bachu-
ferwald (WWB) ermöglicht werden - insbesondere von fragmentarischen Beständen  oder Weiden-Auengebüsch 
(BBA) ausgehend. 

 



 V
o

rl
ä
u

fi
g

e
 M

a
ß

n
a
h

m
e
n

b
lä

tt
e
r 

9
1

E
0

 F
F

H
-G

e
b

ie
t 

3
8

0
 „

L
e
in

e
a
u

e
 u

n
te

r 
d

e
m

 R
a
m

m
e
ls

b
e
rg

“
 

 
1
4

 
 

G
ru

n
d

la
ge

n
 f

ü
r 

d
ie

 B
es

ti
m

m
u

n
g 

d
e

r 
e

rf
o

rd
er

lic
h

e
n

 Z
ie

l-
Fl

äc
h

e
n

gr
ö

ß
e

 u
n

d
 Z

ie
l-

Q
u

al
it

ät
 d

es
 L

R
T 

 

1
. 

W
er

te
 d

e
r 

B
as

is
e

rf
as

su
n

g 
(2

0
1

7
) 

1
a.

 F
lä

ch
e

: 7
,2

2
 h

a 
 

1
b

. 
Zu

st
an

d
: 

G
e

sa
m

te
rh

al
tu

n
gs

gr
ad

 B
, d

av
o

n
 1

,7
8 

h
a 

A
, 0

,5
8

 h
a 

B
, 4

,8
7

 h
a 

C
 

2
. 

W
er

te
 d

e
r 

A
kt

u
al

is
ie

ru
n

gs
ka

rt
ie

ru
n

g 
 

e
s 

lie
gt

 k
ei

n
e

 A
kt

u
al

is
ie

ru
n

g 
vo

r 

3
. A

b
gl

ei
ch

 d
e

r 
B

as
is

er
fa

ss
u

n
g 

m
it

 d
e

m
 E

rg
eb

n
is

 d
e

r 
A

kt
u

al
is

ie
ru

n
gs

ka
rt

ie
ru

n
g/

Ü
b

e
rp

rü
fu

n
g 

 

e
n

tf
äl

lt
, d

a 
ke

in
e 

A
kt

u
al

is
ie

ru
n

g)
 

G
es

am
t-

EH
G

 in
sg

e
sa

m
t 

u
n

d
 W

al
d

b
e

si
tz

-b
e

zo
ge

n
 u

n
ve

rä
n

d
e

rt
. 

4
. D

e
fi

zi
te

/B
e

e
in

tr
äc

h
ti

gu
n

ge
n

 (
U

rs
ac

h
e

n
 f

ü
r 

C
-A

n
te

il
):

  

5
. R

e
fe

re
n

zw
e

rt
e1  

5
a.

 R
e

fe
re

n
zf

lä
ch

e
: 

7
,2

2
 h

a 

5
b

. R
e

fe
re

n
zz

u
st

an
d

: 
G

e
sa

m
te

rh
al

tu
n

gs
gr

ad
 B

 

 

H
in

w
e
is

e
 a

u
s

 d
e

m
 N

e
tz

z
u

s
a

m
m

e
n

h
a
n

g
 f

ü
r 

d
ie

 M
a

ß
n

a
h

m
e

n
p

la
n

u
n

g
 f

ü
r 

L
R

T
 i

n
 F

F
H

 3
8
0

 

L
R

T
-

C
o

d
e

 
G

e
b

ie
ts

b
e
z
o

g
e
n

e
 

E
in

s
tu

fu
n

g
e

n
 l

t.
 S

D
B

 
2

0
1

9
 

P
la

n
u

n
g

s
-

ra
u

m
 (

w
e

n
n

 
n

u
r 

T
e

il
g

e
-

b
ie

t 
b

e
p

la
n

t)
 

E
rf

a
s

-
s

u
n

g
s

-
ja

h
r 

 
(R

e
fe

-
re

n
z
- 

z
u

s
ta

n
d

) 

Verantwortung  
Niedersachsens 

Anteil in  
FFH-Gebieten (%) 

E
in

s
tu

fu
n

g
e

n
 l

t.
  

F
F

H
-B

e
ri

c
h

t 
2
0

1
9
 

(a
tl

a
n

ti
s
c

h
e

 R
e
g

io
n

) 

W
ie

d
e

rh
e

rs
te

ll
u

n
g

s
n

o
tw

e
n

d
ig

k
e

it
 

a
u

s
 d

e
m

 N
e

tz
z
u

s
a

m
m

e
n

h
a

n
g

  
A

n
m

e
rk

u
n

g
e

n
 

R
e

-
p

rä
-

s
e

n
-

ta
ti

-
v
it

ä
t 

F
lä

-
c

h
e

 
(h

a
) 

E
r-

h
a

l-
tu

n
g

s
-

g
ra

d
 

F
lä

-
c

h
e

 
(h

a
),

 
g

e
-

ru
n

-
d

e
t 

E
r-

h
a

l-
tu

n
g

s
-

g
ra

d
 

Range 

Area 

S+F 

Erhaltungs-
zustand 

Trend 

9
1
E

0
 

C
 

7
,2

 
B

 
 

 
2

0
1

7
 

2
 

5
8

 
FV

 
U

1
 

U
2

 
U

2
 



n
ei

n
, a

b
er

 F
lä

ch
en

ve
rg

rö
ß

er
u

n
g 

u
n

d
 R

ed
u

zi
er

u
n

g 
d

es
 C

-A
n

te
ils

 a
u

f 
0

 %
 a

n
zu

st
re

b
en

 

G
eb

ie
ts

b
ez

o
ge

n
er

 C
-A

n
te

il 
ca

. 6
5

 %
 

Ei
n

e 
Fl

äc
h

en
ve

rg
rö

ß
er

u
n

g 
is

t 
vo

rr
an

gi
g 

fü
r 

W
ei

d
en

-A
u

w
äl

d
er

 a
n

 F
lü

ss
en

 a
n

zu
st

re
b

en
 

(F
lä

ch
en

ve
rg

rö
ß

er
u

n
g 

zu
la

st
e

n
 v

o
n

 W
X

P
).

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  D
ie

 R
e

fe
re

n
zw

er
te

 e
rg

eb
en

 s
ic

h
 a

u
s 

d
en

 u
m

 d
ie

 b
ek

an
n

te
n

 K
ar

ti
er

fe
h

le
r 

b
er

ic
h

ti
gt

en
 W

e
rt

e 
d

er
 B

as
is

e
rf

as
su

n
g 

+ 
n

ac
h

tr
äg

lic
h

e 
Zu

w
äc

h
se

 u
n

d
 V

er
b

e
ss

er
u

n
ge

n
 g

e
m

äß
 A

kt
u

al
i-

si
er

u
n

gs
ka

rt
ie

ru
n

g 
o

d
er

 a
n

d
e

re
n

 E
rk

en
n

tn
is

se
n

. 



 V
o

rl
ä
u

fi
g

e
 M

a
ß

n
a
h

m
e
n

b
lä

tt
e
r 

9
1

E
0

 F
F

H
-G

e
b

ie
t 

3
8

0
 „

L
e
in

e
a
u

e
 u

n
te

r 
d

e
m

 R
a
m

m
e
ls

b
e
rg

“
 

 
1
5

 
  

V
e

rp
fl

ic
h

te
n

d
e

 E
rh

al
tu

n
gs

- 
u

n
d

 W
ie

d
e

rh
er

st
e

llu
n

gs
zi

e
le

 g
e

m
äß

 F
FH

-R
ic

h
tl

in
ie

 

A
1

. E
rh

al
t 

d
e

r 
Fl

äc
h

e
n

gr
ö

ß
e:

 7
,2

2
 h

a 
 

A
2

. E
rh

al
t 

d
e

s 
Er

h
al

tu
n

gs
gr

ad
s 

(E
H

G
) 

A
/B

/C
: 

1
,7

8
 h

a 
A

, 0
,5

8
 h

a 
B

, 4
,8

7
 h

a 
C

 

B
1

. W
ie

d
e

rh
e

rs
te

llu
n

g 
d

u
rc

h
 F

lä
ch

e
n

ve
rg

rö
ß

er
u

n
g:

 1
5

,5
+

1
,5

5
 h

a 
 

h
a:

 W
ie

d
er

h
er

st
el

lu
n

g 
d

es
 L

R
T 

 d
u

rc
h

 e
n

ts
p

re
ch

en
d

e 
Fö

rd
er

u
n

g 
vo

n
  

En
tw

ic
kl

u
n

g 
p

o
te

n
ti

el
l g

ee
ig

n
et

er
 G

eh
ö

lz
e 

zu
 9

1
E0

; 
m

ö
gl

ic
h

e 
Fl

äc
h

e:
 1

5
,5

 h
a 

En
tw

ic
kl

u
n

g 
p

o
te

n
ti

el
l g

ee
ig

n
et

er
 W

ei
d

en
ge

b
ü

sc
h

e 
o

h
n

e 
LR

T 
au

f 
1

,5
5

 h
a 

B
2

. W
ie

d
e

rh
e

rs
te

llu
n

g 
d

es
 E

rh
al

tu
n

gs
gr

ad
s 

A
/B

 a
u

fg
ru

n
d

 V
er

st
o

ß
es

 g
eg

en
 d

as
 V

er
sc

h
le

ch
te

ru
n

gs
ve

rb
o

t:
 4

,8
7

 h
a 

 

 

V
e

rp
fl

ic
h

te
n

d
e

 E
rh

al
tu

n
gs

zi
e

le
 a

u
fg

ru
n

d
 d

e
r 

A
n

fo
rd

er
u

n
ge

n
 d

e
r 

Sc
h

u
tz

ge
b

ie
ts

ve
ro

rd
n

u
n

g2
 (

d
es

 W
al

d
er

la
ss

es
, g

em
. R

d
Er

l. 
M

U
/M

L 
vo

m
 

2
1

.1
0

.2
0

1
5

) 

I.
 E

rh
al

t 
u

n
d

 W
ie

d
e

rh
er

st
e

llu
n

g 
d

e
s 

gü
n

st
ig

en
 E

rh
al

tu
n

gs
gr

ad
s:

 

Er
h

al
tu

n
g 

d
es

 E
rh

al
tu

n
gs

gr
ad

s 
A

3
: 1

,7
8

 h
a 

Er
h

al
tu

n
g 

d
es

 E
rh

al
tu

n
gs

gr
ad

s 
B

: 0
,5

8
 h

a 

W
ie

d
er

h
er

st
el

lu
n

g 
d

es
 E

rh
al

tu
n

gs
gr

ad
s 

vo
n

 d
er

ze
it

 C
 a

u
f 

B
: 4

,8
7

 h
a 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  F
re

is
te

llu
n

g 
d

er
 f

o
rs

tl
ic

h
en

 N
u

tz
u

n
g 

m
it

 e
n

ts
p

re
ch

en
d

en
 A

u
fl

ag
en

 
3  S

o
fe

rn
 d

ie
 E

rh
al

tu
n

g 
d

es
 A

-A
n

te
ils

 in
 d

er
 S

ch
u

tz
ge

b
ie

ts
-V

O
 f

es
tg

e
sc

h
ri

eb
en

 is
t.

 



 Vorläufige Maßnahmenblätter FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 

 
16 

 

Quellenverzeichnis / Literatur 

DRACHENFELS, O. v. 2021 Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter 
besonderer Berücksichtigung der nach § 28a und § 28b 
NNatG geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen 
von Anh. I der FFH- Richtlinie, Stand: März 2011. – Hrsg.: 
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz, Hannover. 

   
DRACHENFELS, O. v. 2012 Hinweise zur Definition und Kartierung der Lebensraum-

typen von Anh. I der FFH-Richtlinie in Niedersachsen auf 
der Grundlage des Interpretation Manuals der Europäi-
schen Kommission (Version EUR 27 vom April 2007) mit 
Angaben zur Einstufung des Erhaltungszustands. Überar-
beitete Fassung, Stand 03 / 2012. – Hrsg.: Niedersächsi-
scher Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz, Hannover. 

   
DRACHENFELS, O. v. 2012 Einstufungen der Biotoptypen in Niedersachsen-Regene-

rationsfähigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhängigkeit, 
Nährstoffempfindlichkeit, Gefährdung, - Inform.d. Natur-
schutz Niedersachs., 32. Jg., Heft 1.- Hrsg.: Niedersächsi-
scher Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz, Hannover. 

   
NLWKN 2018 Kartierung der Biotop- und FFH-Lebensraumtypen 

sowie Pflanzenartenerfassung im FFH-Gebiet 380 „Lei-
neaue unter dem Rammelsberg“ 

   
NLWKN 2016 Leitfaden zur Maßnahmenplanung für Natura 2000-Ge-

biete in Niedersachsen 
   
NLWKN 2010 Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz - 

Vollzugshinweise zum Schutz der FFH-Lebensraumtypen 
sowie weiterer Biotoptypen mit landesweiter Bedeutung 
in Niedersachsen, Stand: Januar 2010. – Hrsg.: Nieder-
sächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz, Hannover. 

   
NLWKN 2008 Wasserrahmenrichtlinie Band 2, Leitfaden Maßnahmen-

planung, Oberflächengewässer, Teil A Fließgewässer-Hyd-
romorphologie 

   
NLWKN 2017 Wasserrahmenrichtlinie Band 10, Leitfaden Maßnahmen-

planung, Oberflächengewässer, Teil A Fließgewässer-Hyd-
romorphologie 
Ergänzungsband 2017 

   
NLWKN 2011 Wasserrahmenrichtlinie Band 2, Leitfaden Maßnahmen-

planung, Oberflächengewässer, Teil D, Strategien und 
Vorgehensweisen zum Erreichen der Bewirtschaftungs-
ziele an Fließgewässern in Niedersachsen 

   

LAVES, Niedersächsisches Landesamt 
für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, Dezernat Binnenfi-
scherei – Fischereikundlicher Dienst 

 FFH-Monitoring in Niedersachsen  
 

   

NLWKN 2019 Standarddatenbogen 
Vollständige Gebietsdaten für das FFH-Gebiet 3824-332 
(380) 

   



 Vorläufige Maßnahmenblätter FFH-Gebiet 380 „Leineaue unter dem Rammelsberg“ 

 
17 

 

BfN 2017 Bewertungsschemata für die Bewertung des Erhaltungs-
grades von Arten und Lebensraumtypen als Grundlage für 
ein bundesweites FFH-Monitoring, Teil I: Arten nach An-
hang II und IV der FFH-Richtlinie 

NLWKN 2016  

  Wasserkörperdatenblätter mit Handlungsempfehlungen 
werden in Niedersachsen für alle Wasserkörper mit der 
Priorität 1 bis 6 (siehe hierzu: Leitfaden Maßnahmenpla-
nung Oberflächengewässer, Teil A Fließgewässer-Hydro-
morphologie, Ergänzungsband 2017) 

   

NWLN 2001 Gewässerstrukturgütekartierung, Detailverfahren für 
kleine und mittelgroße Fließgewässer 

   

Wasserverband e.V. Bremen/Nieder-
sachsen/Sachsen-Anhalt 

2011 Gewässerunterhaltung in Niedersachsen, Teil A: Recht-
lich-fachlicher Rahmen 

   

NLWKN 2017  
Leitfaden, Artenschutz –Gewässerunterhaltung 
Dieser Leitfaden wurde als Bekanntmachung des MU v. 
6.7.2017 im Nds. MBL.  
Nr. 27/2017, S. 844-860 veröffentlicht. 

NLWKN 2020 Leitfaden Artenschutz –Gewässerunterhaltung - 

   

Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz 

2021 Erlass 
EU-Vertragsverletzungsverfahren 2014/2262 bzgl. einer 
mangelnden Sicherung und Maßnahmenfestsetzung in 
FFH-Gebieten 
hier: Beschleunigung der Konkretisierung der Erhaltungs-
ziele sowie der Konzipierung von Managementmaßnah-
men 
Anlagen 
1. Handreichung zur Beschleunigung der Natura 2000-
Maßnahmenplanung in Niedersachsen 

   
NLWKN 2009 

2010 
2011 

2020 

Niedersächsische Strategie zum Arten- und Bi-
otopschutz, Vollzugshinweise zum Schutz der 
FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer Biotopty-
pen mit landesweiter Bedeutung in Niedersach-
sen, FFH-Lebensraumtypen mit derzeit gerin-
gem Handlungsbedarf für Erhaltungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen, #vorkommende LRTs‘ 

   
BfN 
Ackermann, W., Streitberger, M. und 
Lehrke, S. 

2016 Maßnahmenkonzepte für ausgewählte Arten und Lebens-
raumtypen der FFH-Richtlinie zur Verbesserung des Erhal-
tungszustands von Natura 2000-Schutzgütern in der at-
lantischen biogeografischen Region. Bundesamt für Na-
turschutz. www.bfn.de/themen/natura-2000/manage-
ment/massnahmenkonzepte /##ARTNAME## 

 

 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/127011


W9
1E

0W

W9
1E

0W
BA

A

BA
A

E9
1E

0

E9
1E

0
E9

1E
0

E9
1E

0

E9
1E

0G
S

E9
1E

0G
S E9

1E
0

W9
1E

0C

W9
1E

0C

E9
1E

0N
WX

P

W9
1E

0G

Tit
el

00
.00

.00
00

OE

Tit
el

OE

Ka
rte

ng
ru

nd
lag

e A
K5

  M
. 1

 : 6
.50

0
Wa

lds
ym

bo
lik

 is
t B

es
tan

dt
eil

 de
r G

ru
nd

lag
en

ka
rte

Tit
el

OE

Ma
ßs

tab
:

St
an

d:

Er
ste

llt 
du

rch
:

Qu
ell

e:
Ka

rte
ng

ru
nd

lag
e -

 A
us

zu
g a

us
 de

n G
eo

ba
sis

da
ten

 
de

r N
ds

. V
er

me
ss

un
gs

- u
nd

 K
ata

ste
rv

erw
alt

un
g  

(c)
Fa

ch
da

ten
 - L

an
dk

re
is 

Hil
de

sh
eim

 (c
)

Ma
ßn

ah
me

np
lan

un
g

FF
H-

Ge
bie

t 3
80

 Le
ine

au
e

Ka
rte

 2i
 Zi

el-
 un

d M
aß

na
hm

en
ko

nz
ep

t
LR

T 9
1E

0

20
8 -

 U
mw

elt
am

t
Na

tur
sc

hu
tzb

eh
ör

de 1:1
0.0

00
10

.11
.20

21

Vorläufige Maßnahmenblätter 91E0 FFH-Gebiet 380

Bl
att

 1

Le
ge

nd
e

NS
G-

Gr
en

ze
La

nd
kre

is-
/S

tad
tgr

en
ze

Er
ha

lt d
es

 gü
ns

tig
en

 Er
ha

ltu
ng

sz
us

tan
de

s

Wi
ed

erh
er

ste
llu

ng
 

de
s g

ün
sti

ge
n E

rh
alt

un
gs

zu
sta

nd
es

Er
ha

lt v
orh

an
de

ne
r B

es
tän

de
 gg

f.
du

rch
 ge

eig
ne

te 
Pfe

lge
ma

ßn
ah

me
n

91
E0

, C
, A

ue
nw

äld
er 

mi
t E

rle
 un

d E
sc

he
,

Er
ha

ltu
ng

sg
rad

 C

Er
ha

lt d
es

 LR
T 9

1E
0 ,

 
Au

en
wä

lde
r m

it E
rle

, E
sc

he
, 

We
ide

  im
 Er

ha
ltu

ng
sg

rad
 A+

B
Er

ha
lt d

er 
Au

en
wä

lde
r m

it E
rle

, E
sc

he
, W

eid
e 

du
rch

 E
ins

ch
rän

ku
ng

 de
r fo

rst
lic

he
n 

Be
wi

rts
ch

aft
un

g i
n g

run
ds

ätz
lci

he
n D

ing
en

 
wie

 z.
B.

 H
olz

en
tna

hm
ez

eit
pu

nk
te,

 
Ein

sa
tz 

vo
n P

fla
nz

en
sc

hu
tz,

 D
ün

gu
ng

 et
c.

Wi
ed

erh
ers

tel
lun

g d
er 

gu
ten

 Au
sp

ärg
un

g d
urc

h 
Re

ge
lun

ge
n z

ur 
for

stl
ich

en
 Be

wi
rts

ch
aft

un
g

bz
gl.

 de
s z

u e
rha

lte
nd

en
 Al

tho
lza

nte
ils

 un
d z

u 
sic

he
rnd

en
 H

ab
ita

tbä
um

en
 un

d T
oth

ho
lz.

En
tw

ick
lun

g v
on

 po
ten

tie
ll g

ee
ign

ete
n

so
ns

tig
en

 W
eid

en
ge

bü
sc

he
n z

u 9
1E

0

E9
1E

0

W9
1E

0C

W9
1E

0W

E9
1E

0G
S

Nu
tzu

ng
sv

erz
ich

t
E9

1E
0N

En
tw

ick
lun

g v
orh

an
de

ne
r p

ote
nti

ell
ge

eig
ne

ter
 G

eh
ölz

be
stä

nd
e z

u 9
1E

0
W9

1E
0G



W9
1E

0W

W9
1E

0W

BA
A

BA
A

BA
A

BA
A

BA
S

BA
A

BA
A

E9
1E

0 E9
1E

0

E9
1E

0

E9
1E

0

E9
1E

0

E9
1E

0N

BM
S

HN HB
A

HB
E

HB
E

BM
S

HB
E

HB
E

HB
E HB

E

HB
E

HP
S

WX
P

WP
W

WP
W WX

P
BM

S

BM
S

BR
S

WX
P

W9
1E

0G

W9
1E

0G
W9

1E
0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G
W9

1E
0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

Tit
el

00
.00

.00
00

OE

Tit
el

OE

Ka
rte

ng
ru

nd
lag

e A
K5

  M
. 1

 : 6
.50

0
Wa

lds
ym

bo
lik

 is
t B

es
tan

dt
eil

 de
r G

ru
nd

lag
en

ka
rte

Tit
el

OE

Ma
ßs

tab
:

St
an

d:

Er
ste

llt 
du

rch
:

Qu
ell

e:
Ka

rte
ng

ru
nd

lag
e -

 A
us

zu
g a

us
 de

n G
eo

ba
sis

da
ten

 
de

r N
ds

. V
er

me
ss

un
gs

- u
nd

 K
ata

ste
rv

erw
alt

un
g  

(c)
Fa

ch
da

ten
 - L

an
dk

re
is 

Hil
de

sh
eim

 (c
)

Ma
ßn

ah
me

np
lan

un
g

FF
H-

Ge
bie

t 3
80

 Le
ine

au
e

Ka
rte

 2i
 Zi

el-
 un

d M
aß

na
hm

en
ko

nz
ep

t
LR

T 9
1E

0

20
8 -

 U
mw

elt
am

t
Na

tur
sc

hu
tzb

eh
ör

de 1:1
0.0

00
10

.11
.20

21

Vorläufige Maßnahmenblätter 91E0 FFH-Gebiet 380

Bl
att

 2

Le
ge

nd
e

NS
G-

Gr
en

ze
La

nd
kre

is-
/S

tad
tgr

en
ze

Er
ha

lt d
es

 gü
ns

tig
en

 Er
ha

ltu
ng

sz
us

tan
de

s

Wi
ed

erh
er

ste
llu

ng
 

de
s g

ün
sti

ge
n E

rh
alt

un
gs

zu
sta

nd
es

Er
ha

lt v
orh

an
de

ne
r B

es
tän

de
 gg

f.
du

rch
 ge

eig
ne

te 
Pfe

lge
ma

ßn
ah

me
n

91
E0

, C
, A

ue
nw

äld
er 

mi
t E

rle
 un

d E
sc

he
,

Er
ha

ltu
ng

sg
rad

 C

Er
ha

lt d
es

 LR
T 9

1E
0 ,

 
Au

en
wä

lde
r m

it E
rle

, E
sc

he
, 

We
ide

  im
 Er

ha
ltu

ng
sg

rad
 A+

B
Er

ha
lt d

er 
Au

en
wä

lde
r m

it E
rle

, E
sc

he
, W

eid
e 

du
rch

 E
ins

ch
rän

ku
ng

 de
r fo

rst
lic

he
n 

Be
wi

rts
ch

aft
un

g i
n g

run
ds

ätz
lci

he
n D

ing
en

 
wie

 z.
B.

 H
olz

en
tna

hm
ez

eit
pu

nk
te,

 
Ein

sa
tz 

vo
n P

fla
nz

en
sc

hu
tz,

 D
ün

gu
ng

 et
c.

Wi
ed

erh
ers

tel
lun

g d
er 

gu
ten

 Au
sp

ärg
un

g d
urc

h 
Re

ge
lun

ge
n z

ur 
for

stl
ich

en
 Be

wi
rts

ch
aft

un
g

bz
gl.

 de
s z

u e
rha

lte
nd

en
 Al

tho
lza

nte
ils

 un
d z

u 
sic

he
rnd

en
 H

ab
ita

tbä
um

en
 un

d T
oth

ho
lz.

En
tw

ick
lun

g v
on

 po
ten

tie
ll g

ee
ign

ete
n

so
ns

tig
en

 W
eid

en
ge

bü
sc

he
n z

u 9
1E

0

E9
1E

0

W9
1E

0C

W9
1E

0W

E9
1E

0G
S

Nu
tzu

ng
sv

erz
ich

t
E9

1E
0N

En
tw

ick
lun

g v
orh

an
de

ne
r p

ote
nti

ell
ge

eig
ne

ter
 G

eh
ölz

be
stä

nd
e z

u 9
1E

0
W9

1E
0G



W9
1E

0W

BA
A

E9
1E

0G
S

E9
1E

0G
S

W9
1E

0C

W9
1E

0C

WX
P

BM
S

HX

HB
A

WX
P

WX
P

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

W9
1E

0G

Tit
el

00
.00

.00
00

OE

Tit
el

OE

Ka
rte

ng
ru

nd
lag

e A
K5

  M
. 1

 : 6
.50

0
Wa

lds
ym

bo
lik

 is
t B

es
tan

dt
eil

 de
r G

ru
nd

lag
en

ka
rte

Tit
el

OE

Ma
ßs

tab
:

St
an

d:

Er
ste

llt 
du

rch
:

Qu
ell

e:
Ka

rte
ng

ru
nd

lag
e -

 A
us

zu
g a

us
 de

n G
eo

ba
sis

da
ten

 
de

r N
ds

. V
er

me
ss

un
gs

- u
nd

 K
ata

ste
rv

erw
alt

un
g  

(c)
Fa

ch
da

ten
 - L

an
dk

re
is 

Hil
de

sh
eim

 (c
)

Ma
ßn

ah
me

np
lan

un
g

FF
H-

Ge
bie

t 3
80

 Le
ine

au
e

Ka
rte

 2i
 Zi

el-
 un

d M
aß

na
hm

en
ko

nz
ep

t
LR

T 9
1E

0

20
8 -

 U
mw

elt
am

t
Na

tur
sc

hu
tzb

eh
ör

de 1:1
0.0

00
10

.11
.20

21

Vorläufige Maßnahmenblätter 91E0 FFH-Gebiet 380

Bl
att

 3

Le
ge

nd
e

NS
G-

Gr
en

ze
La

nd
kre

is-
/S

tad
tgr

en
ze

Er
ha

lt d
es

 gü
ns

tig
en

 Er
ha

ltu
ng

sz
us

tan
de

s

Wi
ed

erh
er

ste
llu

ng
 

de
s g

ün
sti

ge
n E

rh
alt

un
gs

zu
sta

nd
es

Er
ha

lt v
orh

an
de

ne
r B

es
tän

de
 gg

f.
du

rch
 ge

eig
ne

te 
Pfe

lge
ma

ßn
ah

me
n

91
E0

, C
, A

ue
nw

äld
er 

mi
t E

rle
 un

d E
sc

he
,

Er
ha

ltu
ng

sg
rad

 C

Er
ha

lt d
es

 LR
T 9

1E
0 ,

 
Au

en
wä

lde
r m

it E
rle

, E
sc

he
, 

We
ide

  im
 Er

ha
ltu

ng
sg

rad
 A+

B
Er

ha
lt d

er 
Au

en
wä

lde
r m

it E
rle

, E
sc

he
, W

eid
e 

du
rch

 E
ins

ch
rän

ku
ng

 de
r fo

rst
lic

he
n 

Be
wi

rts
ch

aft
un

g i
n g

run
ds

ätz
lci

he
n D

ing
en

 
wie

 z.
B.

 H
olz

en
tna

hm
ez

eit
pu

nk
te,

 
Ein

sa
tz 

vo
n P

fla
nz

en
sc

hu
tz,

 D
ün

gu
ng

 et
c.

Wi
ed

erh
ers

tel
lun

g d
er 

gu
ten

 Au
sp

ärg
un

g d
urc

h 
Re

ge
lun

ge
n z

ur 
for

stl
ich

en
 Be

wi
rts

ch
aft

un
g

bz
gl.

 de
s z

u e
rha

lte
nd

en
 Al

tho
lza

nte
ils

 un
d z

u 
sic

he
rnd

en
 H

ab
ita

tbä
um

en
 un

d T
oth

ho
lz.

En
tw

ick
lun

g v
on

 po
ten

tie
ll g

ee
ign

ete
n

so
ns

tig
en

 W
eid

en
ge

bü
sc

he
n z

u 9
1E

0

E9
1E

0

W9
1E

0C

W9
1E

0W

E9
1E

0G
S

Nu
tzu

ng
sv

erz
ich

t
E9

1E
0N

En
tw

ick
lun

g v
orh

an
de

ne
r p

ote
nti

ell
ge

eig
ne

ter
 G

eh
ölz

be
stä

nd
e z

u 9
1E

0
W9

1E
0G



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

91E0

91E0

3150 91E0

9130 9130

9130
9130

91E0
91E0

3150

91E0

6510

6510

6510

91E0

91E0

91E0

6430

91E0

91E0

3150
3150

91E0 7220
91E0 7220

7220

91E0

91E0
0,4

133

132,2

0

0,6

0,5

1,9

1,8

0,3

132,6

130,8

130,2

129,5

2,2

131,8

132,5

0,1

131,7

131,1

130,7

129,6

1,4

132,9

131,9

130,9

130,5

130,4

130,3

129,7

1,2

0,3

0,5

0,8
0,7

2,1

132,3

0,2

131,2

131

129,4

1

0,9
0,1

132

132,1

132,4

131,4

131,3

131,5

133,1

129,9

129,8

1,3

1,1

0,2

0

132,8

0,4

131,6

133,2

130,6

130,1

130

1,5

0,6

2

1,7

132,7

133
400

133200

131100

13
18

00

13
05

00

1 3
14

00

12
98

00

132600

132300

1 32400

129400

13
28

00

129500

13
200

0

13
00

00
13

02
00

130
700

132700

130900

131
200

132900

13
33

00

130
600

12
97

00

12
99

00

13
13

00

132200

131500

13
01

00

13
19

00

131600

13
03

00

131000

133000

1 32100

13
04

00

13
1 7

00

133100

13
08

00

129
600

132500

±
Kartengrundlage AK5  M. 1 : 6.000
Waldsymbolik ist Bestandteil der Grundlagenkarte

Titel

00.00.0000

OE

Maßstab:Stand:

Erstellt durch:

Quelle:

Kartengrundlage - Auszug aus den Geobasisdaten 
der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung  (c)
Fachdaten - Landkreis Hildesheim (c)

Maßnahmenplanung
FFH-Gebiet 380 Leineaue unter 

dem Rammelsberg
Karte 1 Bestandssituation 
Lebensraumtypen - Arten

208 - Umweltamt
Naturschutzbehörde

1:8.00009.11.2021

Legende

Biberreviere

Detailstrukturkartierung Fließgewässer
Gesamtklasse

1 - unverändert
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4 - deutlich verändert
5 - stark verändert
6 - sehr stark verändert
7 - vollständig verändert

kj Nachweise der Groppe

Erläuterung:
Diese Punkte stellen die Probestellen mit Nachweisen dar. Dies ist kein 
flächendeckendes Monitoring. Bei Vorkommen geeigneter Habitate
und bestehender Durchgängigkeit ist mit 
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Legende

Biberreviere

Detailstrukturkartierung Fließgewässer
Gesamtklasse

1 - unverändert
2 - gering verändert
3 - mäßig verändert
4 - deutlich verändert
5 - stark verändert
6 - sehr stark verändert
7 - vollständig verändert

kj Nachweise der Groppe

Erläuterung:
Diese Punkte stellen die Probestellen mit Nachweisen dar. Dies ist kein 
flächendeckendes Monitoring. Bei Vorkommen geeigneter Habitate
und bestehender Durchgängigkeit ist mit 
einem Vorkommen der Groppe im gesamten FFH-Gebiet zu rechnen,

3150 C, natürliche und naturnahe 
nährstoffreiche Stillgewässer, 
Erhaltungsgrad C
3150 E, natürliche und naturnahe 
nährstoffreiche Stillgewässer, 
Entwicklungsfläche
3260 C, Fließgewässer mit flutender
Wasservegetation, Erhaltungsgrad C
3260 E, Fließgewässer mit flutender
Wasservegetation, Entwicklungsfläche
6430 C, feuchte Hochstaudenflur,
Erhaltungsgrad C
6510 B, Magere Flachland-
Mähwiese, Erhaltungsgrad B
6510 C, Magere Flachland-
Mähwiese, Erhaltungsgrad C
7220 C, Kalktuffquelle, sonstige
naturnahe Quellen, Erhaltungsgrad C
9130 C, Waldmeister-Buchenwälder, 
Erhaltungsgrad C
91E0 A, Auenwälder, 
Erhaltungsgrad A
91E0 B, Auenwälder, 
Erhaltungsgrad B
91E0 C, Auenwälder, 
Erhaltungsgrad C

91E0 E, Auenwälder, 
Entwicklungsflächen
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